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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Ortsgemeinde Hütschen hausen liegt im 
Kreis Kaiserslautern im landschaftlich reiz-
vollen Landstuhler Bruch. Die Umgebung 
des Ortes ist durch Felder und Feuchtwiesen 
geprägt.

Die Ortsgemeinde weist durch die Nähe 
zum Autobahnkreuz Landstuhl-West (A 6 / 
A 62) eine gute Verkehrsanbindung für den 
Individualverkehr sowie ein aktives Dorfle-
ben auf. Innerhalb des Ortes findet sich 
noch heute eine Vielzahl an Gebäuden mit 
geschichtlichem Hintergrund und einer an-
sehnlichen historischen Bausubstanz, insbe-
sondere entlang der Ortsdurchfahrt im 
Ortskern.

Hütschen hausen weist somit insgesamt 
eine hohe Wohn- und Lebensqualität auf, 
mit entsprechendem Ansiedlungsdruck. 

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Ortsgemeinde dadurch bereits von einem 
typischen Dorf mit Bauernhöfen und 
Bauerngärten zu einem ländlich geprägten 

Wohnstandort entwickelt. Insbesondere die 
Nähe zum Stützpunkt der NATO-Luftstreit-
kräfte „Airbase Ramstein“ steuerte hierzu 
bei. Die Ortsgemeinde verfügt dabei noch 
über ein gutes Angebot an Gemeinbedarfs-
infrastruktur, medizinischem und sonstigen 
Versorgungsangebot und weiteren Gewer-
bebetrieben.

Potenzielle Flächen zur Nachverdichtung 
bestehen im Geltungsbereich insbesondere 
im östlichen Verlauf der Hauptstraße, sowie 
im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße, 
insbesondere auf südlicher Seite.

Insgesamt ist die Baustruktur im Bereich 
des Ortskernes von Hütschen hausen eher 
heterogen. Innerhalb des Gebietes finden 
sich sowohl eingeschossige Gebäude, als 
auch Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwei 
Vollgeschossen. Kleinflächige Gebäude ste-
hen hierbei den großflächigen, teils 
ortsbildprägenden südwestdeutschen Ein-
häusern gegenüber, die vereinzelt über zu-
sätzliche Scheunenanbauten verfügen.

Der Einfügungsrahmen nach § 34 BauGB ist 
in dem Bereich des Ortskerns demnach 
deutlich aufgeweitet.

In den letzten Jahre kam es in der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen wiederholt 
zu Beurteilungsschwierigkeiten bei der Zu-
lässigkeitsprüfung von Bauvorhaben gem. 
§  34 BauGB. Besonders im Ortskern von 
Hütschenhausen besteht das Risiko, dass 
neu errichtete Gebäude durch unangepass-
te Höhen oder die Anordnung von Baukö-
pern - sei es bei der Verdichtung bestehen-
der Lücken oder der Neugestaltung von 
Grundstücken - den traditionellen Charak-
ter des Ortes beeinträchtigen könnten. Mit-
hilfe des Bebauungsplans soll die Zerstö-
rung der vorhandenen städtebaulichen 
Quartiersstruktur und des dörflichen Cha-
rakters vermieden werden. Örtliche 
Bauvorschriften in moderatem Umfang sol-
len dazu beitragen den ortsbildprägenden 
Charakter zu wahren.

Luftbild mit Geltungsbereich; Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; Bearbeitung: Kernplan
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Daher ist es erforderlich, einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung aufzustellen, um 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
für die Zukunft sicherzustellen und darauf 
zu achten, dass auch zusätzliche Bebauung 
im Ortskern mit dem vorhandenen Bestand 
verträglich bleibt.

Die Ortsgemeinde möchte eine behutsame 
Nachverdichtung des Ortskernes sicherstel-
len, die einen Mehrwert für das Ortsbild 
aufweist und dass sich das Maß der bauli-
chen Nutzung, sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen harmonisch in die dörfliche 
Struktur einfügen.

Bislang besteht für den fraglichen Bereich 
des Ortskerns von Hütschen hausen kein Be-
bauungsplan. Östlich des Plangebietes 
schlicht sich ein Bebauungsplan an, welcher 
bereits entsprechende Bauaktivitäten aus-
löste.

Aufgrund der vorhandenen Strukturen - 
teils historische Bausubstanz der ehem. 
südwestdeutschen Einhäusern in Verbin-
dung mit Neubauten - sind der bauliche 
Rahmen und das Einfügungsgebot nach § 
34 BauGB deutlich aufgeweitet. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes der In-
nenentwicklung „Bereich Hauptstraße zwi-
schen Eck- und Hauptstuhler Straße“ sollen 
daher die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, um eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung sicher-
zustellen.

Hierzu wurden aus der Bestandsbebauung 
insbesondere Festsetzungen hinsichtlich 
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bau-
weise, der überbaubaren Grundstücksfläche, 
sowie der Stellung baulicher Anlagen und 
Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung der 
Gebäude getroffen. Damit ist der Entwick-
lungsrahmen definiert, der mit dem Bebau-
ungsplan umgesetzt wird. 

Die Aufnahme dieser Festsetzungen ist 
neben ökologisch orientierten zeitgemäßen 
Vorgaben ausreichend. An allen anderen 
Punkten (insbesondere Art der baulichen 
Nutzung) kann das Einfügen in die Umge-
bung ohne Diskussion bewertet werden. 
Demnach handelt es sich um einen einfa-
chen Bebauungsplan.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde 
Hütschen hausen hat daher nach § 1 Abs. 3 
BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Bereich Hauptstraße zwischen 
Eck- und Hauptstuhler Straße“ beschlossen. 
In den nicht geregelten Punkten beurteilt 

sich die Zulässigkeit weiterhin nach § 34 
BauGB. Nach § 34 BauGB bestehen kaum 
Möglichkeiten ökologische Qualitäten in 
das Plangebiet zu bringen. Auch hier sind 
künftig entsprechende Festsetzungen sinn-
voll. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
der Innenentwicklung „Bereich Hauptstra-
ße zwischen Eck- und Hauptstuhler Straße“ 
umfasst eine Fläche von ca. 5,3 ha.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenent-
wicklung. Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 01. Januar 2007 in Kraft 
trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehene 
förmliche Umweltprüfung bei Bebauungs-
plänen der Größenordnung bis zu 20.000 
m2 weg. Dies trifft für den vorliegenden Be-
bauungsplan zu, da durch das Planvorhaben 
weniger als 20.000 m2 an Fläche potenziell 
neuversiegelt wird. Gem. § 13a Abs. 1 
BauGB ist demnach die Fläche maßgeblich, 
die bei Durchführung des Bebauungsplanes 
voraussichtlich versiegelt wird.

Zwar umfasst der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes insgesamt ca. 5,3 ha, aller-
dings handelt es sich hierbei größtenteils 
um eine Bestandsüberplanung. Die festge-
setzte Grundflächenzahl (GRZ) entspricht 
der, der Bestandsbebauung. Potenzielle Ent-
wicklungsflächen finden sich im östlichen 
Verlauf der Hauptstraße, sowie im rückwär-
tigen Bereich der Hauptstraße, insbesonde-
re auf südlicher Seite, diese Spielräume wer-
den jedoch im Rahmen dieses Bebauungs-
plans klar definiert. Eine Überschreitung des 
Schwellenwertes würde durch eine Nach-
verdichtung dieser Flächen nicht erfolgen. 
Somit ist eine Vorprüfung des Einzelfalls 
gem. § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB nicht erfor-
derlich.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 

nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
stellt für das Plangebiet überwiegend ge-
mischte Bauflächen sowie vereinzelt bzw. 
angrenzenden Gemeinbedarfsflächen (Kir-
che, Kita, Bürgerhaus) dar.

Der Bebauungsplan ist somit gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB überwiegend aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Hütschen hausen liegt am Südrand des 
Nordpfälzer Berglandes in der Westpfalz. 
Die Ortsgemeinde ist Teil des Landkreises 
Kaiserslautern und gehört der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
an.

Das Plangebiet umfasst den Ortskern von 
Hütschen hausen, der durch die zentrale 
Ortsdurchfahrt (Hauptstraße) samt angren-
zender Bebauung geprägt ist. Hierbei um-
fasst das Gebiet auch eine Vielzahl von 
ortsbildprägenden Bauernhäusern.

Dabei wird der Geltungsbereich wie folgt 
begrenzt:

• Im Nordwesten durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Eckstraße, der 
Friedhofstraße, sowie die Freiflächen 
der evangelische Kirche, der evangeli-
sche Kindertagesstätte und die Zufahrt 
zum Marktplatz,

• im Norden durch die Wohnbebauung 
der Friedenstraße,

• im Nordosten durch das Bürgerhaus, in-
klusive zugehöriger Stellplatz- und 
Grünflächen, sowie durch die 
Wohnbebauung der Zehntenscheuer-
straße

• im Osten durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Zehntenscheuer-
straße und der Hauptstuhler Straße,

• im Südosten durch das Neubaugebiet 
im rückwärtigen Bereich der Haupt-
stuhler Straße,

• im Süden durch angrenzende Freiflä-
chen, vereinzelte Gehölzstrukturen und 
überwiegend landwirtschaftlich genutz-
te Nebenanlagen

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets 
und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den 
Bereich des Ortskerns und der Ortsdurchfahrt 
(Hauptstraße) von Hütschen hausen samt 
angrenzender Bebauung. Aufgrund der his-
torischen Ortsentwicklung ist der Bestand 
im Plangebiet einerseits durch stattliche 
Bauernhäuser in Haus-Hofbauweise ge-
kennzeichnet. Diese dienen aktuell noch 
zum Teil dem landwirtschaftlichen Neben-
erwerb. Darüber hinaus ist der Baubestand 
innerhalb des Plangebietes überwiegend 
durch Wohn- sowie gemischt genutzte Ge-
bäude für Einzelhandel (Apotheke), gastro-
nomische Betriebe, kleinere Handwerks- 
und Gewerbebetriebe und Dienstleistungen 
in verdichteter, oftmals grenzständiger, teils 
nur eingeschossiger Bebauung, neben 
mehrgeschossiger Bebauung geprägt.

Öffentliche Platz- und Parkplatzflächen fin-
den sich in der Ortsmitte, im rückwärtigen 
Bereich der evangelischen Kirche und des 
Bürgerhauses - die nicht Tel des Geltungs-
bereichs sind.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Östlicher Bereich des Plangebietes (Blick aus Richtung Osten, Höhe Landstuhler Straße)

Sparkasse im östlichen Bereich des Geltungsbereich
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Die unmittelbare Umgebung des 
Plangebietes ist in erster Linie durch Wohn-
nutzungen und sonstige die Wohnnutzun-
gen nicht störende Einrichtungen und Be-
triebe sowie Gemeinbedarfseinrichtungen 
(Kita, Bürgerhaus) geprägt. Im Süden geht 
der Geltungsbereich in die freie Landschaft 
über.

Die innerhalb des Geltungsbereiches liegen-
den Flurstücke befinden sich teilweise im 
Eigentum der Ortsgemeinde. Zum überwie-
genden Teil sind sie jedoch Eigentum von 
Privatpersonen.

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet ist geringfügig topografisch 
geprägt. Der Geltungsbereich fällt von Nor-
den in Richtung Süden ab. 

Da es sich um eine Bestandsüberplanung 
handelt, ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass sich die Topografie, mit Ausnahme der 
Begrenzung der Höhenentwicklung, we-
sentlich auf die Festsetzungen dieses Be-
bauungsplanes auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits vollständig an das 
öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Die Verkehrserschließung erfolgt über die 
innerhalb des Plangebietes verlaufende 
Hauptstraße (L  356), die im östlichen Ver-
lauf an die ca. 3  km entfernte Autobahn-
Anschlussstellen (A  62, AS 9 „Hütschen-
hausen“) bzw. ca. 5 km südwestlich (A 6, 
AS 11 „Bruchmühlbach-Miesau“) an-
schließt.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die Bushaltestellen „ehem. Milchhaus“ 
oder „Bürgerhaus“. Ab hier bestehen insbe-
sondere Anbindungsmöglichkeiten in Rich-
tung Bruchmühlbach, Schönenberg oder 
Ramstein,

Zur Realisierung des Bebauungsplanes be-
darf es allerdings keiner weiterer  
Erschließungsanlagen.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist vollständig an das örtli-
che System der Ver- und Entsorgung ange-
schlossen. Bei künftigen im Plangebiet zu-
lässigen baulichen Maßnahmen handelt es 
sich lediglich um Abrundungen innerhalb 
der ortsüblichen, derzeitigen Bebauungs-
dichte.

Entsprechende Detailplanungen müssen vor 
der Bauausführung noch mit den Ver- und 
Entsorgungsträgern abgestimmt werden.

Die Entwässerung innerhalb des Plange-
biets erfolgt im Bestand im Mischsystem.

Neubauvorhaben und Erweiterungsbauten 
sollen im modifizierten Mischsystem ent-
wässern. Ein Entwässerungskonzept muss 
ohnehin wie bereits heute schon erarbeitet 
und vorgelegt werden. 

Hochwasservorsorgekonzept

Die igr GmbH Rockenhausen wurde bereits 
von der Verbands gemeinde Ram stein-
Miesen bach mit der Erarbeitung eines 
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-
zeptes für die Ortsgemeinde, Hütschen-
hausen beauftragt. Für die Ortsgemeinde 
Hütschen hausen bzw. das Plangebiet 
kommt das Konzept zu folgendem Ergebnis:

„Das Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept zeigt für die Ortsgemeinde 
Hütschen hausen, dass es in der Vergangen-
heit in einigen Bereichen insbesondere 
Schäden durch Starkregen gab.

Nachverdichtungspotenzial durch den Umbau bzw. Rückbau von Scheunen mit anschließender Nutzungsände-
rung

Denkmalgeschützte Villa, Hauptstraße 112, errichtet 1901, stattliche spätgründerzeitliche Walmdachvilla
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Hauptstraße

Der Niederschlagsabfluss, welcher bei 
Starkregen den bisher beschriebenen kriti-
schen Stellen der Ortschaft zufließt und dort 
nicht zurückgehalten oder über die Außen-
gebietsentwässerung abgeleitet wird, fließt 
zwangsläufig kanalisiert oder oberflächlich 
der Hauptstraße zu.

Die Hauptstraße läuft quer zur Hanglage 
und in vielen Mündungsbereichen der Stra-
ßen ist die südlich liegende Straßenseite be-
baut, so dass ein direktes Überströmen 
nicht möglich ist.

Maßnahmenvorschläge:

Am Durchlass der Hauptstraße sind keine 
baulichen Maßnahmen erforderlich. Er soll-
te im Zuge der Gewässerunterhaltung frei-
gehalten werden.

Die Erfahrung zeigt, dass bei Straßenaus-
baumaßnahmen aktuell innerorts meist das 
Rückhaltevolumen und Ableitvermögen des 
Straßenraums deutlich reduziert wird, u.a. 
durch Dachprofil mit barrierefreien Tiefbor-
den zum Gehweg. Zum Teil werden sogar 
durch eine Erhöhung des Straßenprofils 
neue Abflusswege zu den Grundstücken ge-
schaffen.

Es muss zwingend bei der Planung von zu-
künftigen Ausbaumaßnahmen auf die Ent-
wässerung im Starkregenfall geachtet wer-
den (also im Überlastungsfall der Straßen-
entwässerung). So sollten die Tiefpunkte im 
Straßenprofil bei den einmündenden Stra-
ßen liegen, über die ein Notabfluss möglich 
ist. Wo es keinen Abflussweg im 

Straßenraum gibt, soll ein möglichst großes 
Rückhaltevolumen im Straßenraum bereit-
gestellt oder aber mit privaten oder öffentli-
chen Anliegern ein anderer Notabflussweg 
gesucht werden.“

(Quelle: Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzept in der Ortsgemeinde Hütschen hausen, 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; igr GmbH 
Rockenhausen; Stand: März 2023)

Denkmalgeschütztes Gebäude im Bereich der Hauptstraße, „Gasthaus Kurz“, Hauptstraße 119, errichtet in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, spätbarocker Mansarddachbau mit Krüppelwalmen, in den Felsen gehaue-
ner Keller, Anbau, bezeichnet 1871

Starkregengefährdung im Bereich Hauptstraße; Quelle: igr GmbH Rockenhausen; Stand: März 2023
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Luftbild mit Geltungsbereich und Beurteilung der wesentlichen Gebäudestrukturen; Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; Bearbeitung: Kernplan
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Verschiedene Baustrukturen Plangebiet; Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; Bearbeitung: Kernplan
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Wohn-Bebauung im östlichen Verlauf der Hauptstraße mit einheitlicher Traufhöhe

Typische Haus-Hof-Bauweise

Baustruktur - Bereich 1

Der überwiegende Verlauf der Hauptstra-
ße ist durch eine zweigeschossige Be-
bauung geprägt (2 Vollgeschosse). Insbe-
sondere auf der südlichen Straßenseite 
befinden sich viele ortsbildprägende Ge-
bäudestrukturen (alte Bauernhäuser, oft-
mals mit Scheunenanbauten), welche 
Nachverdichtungspotenzial bei Haus-
Hof-Bauweise bieten. Diese Gebäude-
strukturen prägen das Erscheinungsbild 
der Ortsgemeinde wesentlich und sollten 
daher möglichst erhalten werden.

Die Gebäude sind zum Teil direkt am 
Straßenrand, bzw. in zweiter Reihe er-
richtet. Die Innenhöfe und Freiräume sind 
nur teilweise gärtnerisch angelegt und 
überwiegend versiegelt bzw. mit 
Nebenanlagen bebaut. 

Die Gebäude sind bis auf wenige giebel-
ständige Ausnahmen traufständig errich-
tet und weisen überwiegend Satteldä-
cher, nur vereinzelt Variationen hiervon 
auf (Walm-, Krüppelwalmdach). Die Trau-
fe verläuft in einheitlicher Höhe über ein-
zelne, ohne Grenzabstand errichtete Ge-
bäude, variiert jedoch in einem gewissen 
Rahmen. Dort, wo die Grundstücke im 
rückwärtigen Bereich unmittelbar an 
eine öffentliche Erschließung angrenzen, 
ist auch eine Nachverdichtung sinnvoll 
(dann kann zweite oder dritte Reihe be-
baut werden).
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Prägende Straßenrandbebauung im Bereich der Hauptstraße

Baustruktur - Bereich 2

Der Bereich der Hauptstraße zwischen 
den geraden Hausnummern 82 und 96a, 
bzw. der Bereich von Hausnummer 121 
ist eher kleinteilig bebaut. Die Grund-
stücksgrößen sind reduzierter, die Ge-
bäude meist am Straßenrand oder in 
zweiter Reihe errichtet. Das städtebauli-
che Erscheinungsbild in dem Bereich 
wird wesentlich durch die eingeschossige  
(1 Vollgeschoss) und teilweise offene 
Bauweise mit seitlichem Grenzabstand 
geprägt. 

Die Gebäude sind dabei größtenteils 
traufständig angeordnet und weisen Sat-
tel-, Walm-, Krüppelwalm und Mansar-
dendächer auf. Durch die geringe 
Geschossigkeit weisen die Dachtraufen 
eine geringere Höhe als im Bereich 1 auf. 
Aufgrund der Funktion der Hauptstraße 
als zentrale Ortsdurchfahrt und somit als 
„Visitenkarte“ der Ortsgemeinde sollte 
dieses dorftypische, eher kleinteilige Er-
scheinungsbild erhalten werden. 

Im Hinblick auf die Nachverdichtung (mit 
rückwärtiger Erschließung) gelten die 
gleichen Ausführungen wie im Bereich 1.

Rückwärtige Bebauung südlich der Hauptstraße mit lockerer Bebauung und großzügigen Baukörpern

Baustruktur - Bereich 3

Der rückwärtige Bereich südlich der 
Hauptstraße ist in zweiter bzw. dritter 
Reihe teilweise durch eine eher lockere, 
großzügige Bebauung geprägt - insge-
samt jedoch eher heterogen. Hier finden 
sich eingeschossige, freistehende Gebäu-
de mit unterschiedlichen Dachformen.

Um eine verstärkte Versiegelung in der 
zweiten und dritten Reihe zu vermeiden, 
die die Erschließung hinterer Grund-
stücksteile belasten, den Innenbereich in 
den Außenbereich verschieben und das 
Lokalklima in heißen Sommermonaten 
verschlechtern könnte, sollte die bauliche 
Entwicklung künftig eingedämmt und 
die Versiegelung auf das bisherige Maß, 
mit minimalen Erweiterungen, be-
schränkt werden.
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Heterogene Struktur im rückwärtigen Bereich, geprägt von landwirtschaftlich / gewerblich genutzten Anlagen

Baustruktur - Bereich 4 und 6

Die Bebauung im rückwärtigen Bereich 
der Hauptstraße Hs.-Nr. 115 (Bereich 4) 
ist vergleichsweise heterogen. Hier fin-
den sich sowohl ein- als auch bis zu 
zweigeschossige Gebäude, die überwie-
gend durch landwirtschaftliche bzw. 
sonstige gewerbliche Nutzungen geprägt 
sind, wodurch sich vergleichsweise viele 
Nebenanlagen bzw. Schuppen auf dem 
Gebiet finden. Eine vergleichbare Struk-
tur findet sich im rückwärtigen Bereich 
der Hauptstraße Hausnummer 111 (Be-
reich 6), mit dem Unterschied, das dort 
stärker der Grenzabstand bebaut ist.

Infolge einer Aufgabe der landwirtschaft-
lichen Nutzung droht hier teilweise eine 
sehr intensive Nachverdichtung mit 
Wohn bebauung, insofern sollte die Men-
ge potenzieller Wohneinheiten reguliert 
werden, um eine Überlastung der Er-
schließung in zweiter bzw. dritter Reihe 
zu verhindern und die bestehende dörfli-
che Wohnqualität zu erhalten.

Denkmalgeschützte Villa, Hauptstraße 112, errichtet 1901, stattliche spätgründerzeitliche Walmdachvilla

Baustruktur - Bereich 5

Ein Sonderbaustein bildet die denkmal-
geschützte Villa von 1901, Hauptstraße 
Hausnummer 112, die durch ihre impo-
sante Höhe auffällt. Aufgrund des Denk-
malschutzes sind der baulichen Entwick-
lung enge Grenzen gesetzt. Um die gute 
Sichtbarkeit des Gebäudes im Ortsbild zu 
sichern, sollte eine Freihaltung der Frei-
fläche des Grundstücks vor Bebauung 
angestrebt werden.
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Freifläche an der Hauptstraße infolge des Rückbaus des historischen Gebäudes Hauptstraße Hs.Nr. 91

Kontrast zwischen zurückversetzter Bebauung der 70er/80er Jahre und an die Straße gebautem südwestdeut-
schem Einhaus (hinten)

Baustruktur - Bereich 7

Im östlichen Verlauf auf der südlichen 
Seite der Hauptstraße, im Umfeld des Er-
schließungsweges, bis zur Hausnummer 
99c befindet sich ein heterogener Be-
reich, in dem nur noch vereinzelt 
ortsbildprägende Gebäudestrukturen 
vorhanden sind. Der Bereich ist durch 
zahlreiche Freiflächen mit Nachverdich-
tungspotenzial geprägt, insbesondere 
durch die Fläche der abgerissenen Haus-
nummer 91. Die Grundstücksgrößen sind 
überwiegend großzügig zugeschnitten 
und nur geringfügig versiegelt, die Ge-
bäude nur teilweise am Straßenrand er-
richtet. Das städtebauliche Erscheinungs-
bild variiert zwischen eingeschossiger 
und zwei geschossiger Bauweise, über-
wiegend freistehend mit seitlichem 
Grenzabstand. 

Die Gebäude sind dabei größtenteils 
traufständig angeordnet und weisen 
durchgängig Satteldächer auf. Durch die 
besondere Sichtbarkeit der Grundstücke 
entlang der Ortsdurchfahrt, sollte eine 
behutsame Bebauung der Freifläche an 
der Hauptstraße erfolgen, bei der die 
zentralen, ortsbildprägenden Elemente 
aufgegriffen werden (Satteldach, Trauf-
höhe zwischen 4  m - 7,5  m, maximal 
zwei Geschosse, geringe Versiegelung). 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan IV Westpfalz 
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibung)

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet Hütschen hausen als 
Ortsgemeinde ohne besonderen Gemeindefunktion auf

Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche - entspricht dem Planvorhaben

• keine Restriktionen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

Landschaftsprogramm • Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung

• Nicht betroffen
• südlich bzw. südwestlich des Plangebietes findet sich jedoch ein FFH-Gebiet (u. a. 

entlang des Bruchbaches, außerhalb des Geltungsbereiches); aufgrund der bereits 
bestehenden Bebauung ist jedoch nicht mit Auswirkungen auf diese zu rechnen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Geschützte Landschaftsbestandteile, Na-
tionalparks, Biosphärenreservate 

• Nicht direkt betroffen
• südlich bzw. südwestlich findet sich jedoch ein Naturschutzgebiet (u. a. entlang des 

Bruchbaches, außerhalb des Geltungsbereiches); aufgrund der bereits bestehenden 
Bebauung ist jedoch nicht mit Auswirkungen auf dieses zu rechnen

• Zudem grenzt unmittelbar nördlich des Plangebietes ein Landschaftsschutzgebiet 
an; Auswirkungen sind nicht zu erwarten

Denkmäler / Naturdenkmäler / Sonstiges Im Geltungsbereich befinden sich folgende ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke 
gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 DSchG Rheinland-Pfalz

• „Gasthaus Kurz“, Hauptstraße 119, errichtet in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, spätbarocker Mansarddachbau mit Krüppelwalmen, in den Felsen gehauener 
Keller, Anbau, bezeichnet 1871

• „Villa“, Hauptstraße 112, errichtet 1901, stattliche spätgründerzeitliche Walmdach-
villa, bezeichnet 1901

• Das „Schulhaus“, Hauptstraße 104/106 (Mitte des 19. Jahrhunderts, ehemalige 
Schule, langgestreckter spätklassizistischer Putzbau, Mitte des 19. Jahrhunderts) hat 
seinen denkmalrechtlichen Schutzstatus verloren

• Ferner wird auf die Genehmigungspflichten in der Umgebung eines Kulturdenkmals 
gem. §13 DSchG hingewiesen. Hierbei handelt es sich um den Umgebungsschutz im 
Denkmalschutz (gem. § 4 DSchG von RLP). Demzufolge ist auch die Umgebung 
Gegenstand des Denkmalschutzes, soweit sie für dessen Bestand, Erscheinungsbild 
oder städtebauliche Wirkung von Bedeutung ist.

• Dieser Umgebungsschutz gilt nicht nur für die privaten Freiflächen und Einfriedun-
gen der jeweiligen Denkmäler, sondern auch für die Umgebung, und hier vor allem 
auch der Umgebung der außerhalb des Geltungsbereichs liegenden protestanti-
schen Kirche (Hauptstraße 102) mit Vorplatz. Zur Sicherung des Wirkungsbereiches 
der Kirche und der Erhaltung der Ablesbarkeit der historischen Botschaft ist die bau-
körperliche Gestalt und die Außenwirkung der angrenzenden Gebäude zu erhalten. 

• Insbesondere das Gebäude des ehemaligen Schulhauses, Hauptstraße Nr. 104/106 
ist als ortsbildprägendes Gebäude zusammen mit der raumbildenden Gruppierung 
der Kirche, dem Platz davor und der daneben liegen Gebäude, dem ehemaligen 
Pfarrhaus zu beurteilen. Somit müssen die Blickachsen und Fassadenwirkung der 
Hauptstraße 104/106 gemäß dem historischen Vorbild erhalten bleiben.
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Kriterium Beschreibung

• In der Fundstellenkartierung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich eine archäologische Fundstelle 
verzeichnet. Es handelt sich dabei um einen frühneuzeitlichen Brunnen (Fundstelle 
Hütschenhausen 5). Es wird auf die nachrichtlich übernommenen Auflagen des Be-
bauungsplanes hingewiesen.

• Ferner können sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 
Grenzsteine) befinden. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen 
von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen 
Standort entfernt werden.

Informelle Fachplanungen Schutzgebiete

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nicht innerhalb von Schutzgebie-
ten nach Naturschutz- oder Wassergesetz (GEOPORTAL RHEINLAND-PFALZ, 2024).  Un-
mittelbar südlich des Bebauungsplans grenzt das Landschaftsschutzgebiet Landstuhler 
Bruch-Oberes Glantal an.

Geschützte Biotope/FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL

Laut LANIS sowie eigener Begehungen vor Ort befinden sich im Geltungsbereich keine 
geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG und/oder § 15 LNatSchG. Südlich des Gel-
tungsbereichs befinden sich mehrere geschützte Feucht- und Nasswiesen außerhalb des 
Wirkraums des Planes.

Artnachweise nach Lanis und Artdatenportal

Laut LANIS liegen in der Rasterzelle 3885474, in der sich auch der Geltungsbereich be-
findet, 30 Artnachweise vor. Dabei handelt es sich vorwiegend um Vogelarten der Feucht-
gebiete und Gewässer wie Eisvogel, Teichhuhn, Blässhuhn, Stock- und Löffelente, um Ar-
ten der strukturierten Kulturlandschaften wie Neuntöter, diverse Grasmückenarten sowie 
um Greifvögel wie Rot- und Schwarzmilan sowie Mäusebussard.

Laut Artdatenportal kommen in der Rasterzelle  3885474 zahlreiche Vogelarten der 
Feuchtgebiete wie Rohrweihe, Bekassine, Eisvogel, Löffelente, Teich- und Sumpfrohsän-
ger, sowie Arten der strukturierten und offenen Kulturlandschaft wie Neuntöter, Raubwür-
ger, Wachtel, Schwarzkehlchen, Feldlerche sowie als Greifvogel der Wespenbussard vor.

Biotopverbund

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Vorranggebiete für den landesweiten 
oder regionalen Biotopverbund sowie keine Flächen der Planung vernetzter Biotopsyste-
me. Unmittelbar südlich grenzt ein Vorranggebiet des regionalen Biotopverbunds an.

Andere Naturgüter

Das Plangebiet weist keine Oberflächengewässer auf. Die lehmigen Sandböden weisen 
ein mittleres bis sehr hohes Ertragspotenzial auf und sind teilräumlich durch Versiegelung, 
Teilversiegelung etc.  bereits anthropogen stark vorbelastet. Aufgrund der dichten Bebau-
ung kommt den vegetationsbestimmten Freiflächen im Plangebiet eine  stadtklimatisch 
wirksame Bedeutung zu.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzuhal-
ten.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht speziell geprüft.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Beim Plangebiet handelt es sich um eine sich entlang der Hauptstraße in Hütschen-
hausen erstreckende gemischte Bebauung aus Wohnhäusern, Einzelhandelsgeschäf-
ten, Kirche, Kindergarten, Gasthöfe  und bestehenden und ehemaligen landwirt-
schaftlichen Gebäuden. Diese verfügen auf ihrer rückwärtigen Seite teils über Zier- 
oder Nutzgärten mit geringem Anteil an Nadel- und Laubbäumen. Größere Laub-
baumbestände (Rosskastanie, Ahorn, Linde, Birke etc.) treten vor allem auf öffentli-
chen Flächen sowie im Umfeld des Kindesgartens und der Kirche auf. 

Bestehende Vorbelastungen:

• Der Geltungsbereich ist durch das relativ hohe Verkehrsaufkommen in der Hauptstra-
ße sowie den hohen Versiegelungsgraden mittel bis stark vorbelastet.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• Artenschutzrechtlich relevante Arten finden im Plangebiet aufgrund des hohen Ver-
siegelungsgrads, dessen geringer Durchgrünung sowie der geringen Habitatqualität 
der vorkommenden Biotoptypen wie Gärten, Intensivweiden, Bäume, Baumgruppen 
und kleine Strauch- und Baumhecken bis auf störungsunempfindliche Vogelarten der 
Siedlungen keine geeigneten Lebensräume. 

• In den wenigen bereits seit längerer Zeit ungenutzten und zum Teil baufälligen 
Gebäuden könnten Quartiere für synanthrope Fledermausarten vorkommen

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Aufgrund der geringen bis fehlenden Eignung des Plangebiets als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
zeiträume (01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG weitgehend vermieden werden. 

• Da jedoch insbesondere bei älteren Bäumen eine zumindest potenzielle Eignung als 
Sommerquartier für Fledermäuse  sowie eine Eignung als Brutstätte für Höhlenbrüter 
nicht per se ausgeschlossen werden kann, müssen ältere Bäume vor der Fällung auf 
mögliche Strukturen und auf möglichen Besatz kontrolliert werden. Dies gilt auch für 
ältere leerstehende Gebäude, die über Quartierstrukturen für Fledermäuse verfügen 
könnten.

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:

• Aufgrund der geringen bis fehlenden Eignung des Plangebiets als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
zeiträume nach § 39 Abs. 5 BNatSchG (keine Rodung von 01.03. bis 30.09.) das 
Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG weitgehend vermieden werden. 
Da jedoch insbesondere bei älteren Bäumen eine zumindest potenzielle Eignung als 
Sommerquartier für Fledermäuse sowie eine Eignung als Brutstätte für Höhlenbrüter 
nicht per se ausgeschlossen werden kann, sind ältere Bäume vor der Fällung auf mög-
liche Strukturen und auf möglichen Besatz u.a. durch eine endoskopische Untersu-
chung zu kontrollieren.

• Dies gilt auch für ältere leerstehende Gebäude, die z.B. in Dachstühlen über Quartier-
strukturen für Fledermäuse verfügen könnten. Sollte tatsächlich ein Besatz festge-
stellt werden, sind in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde geeigne-
te Maßnahmen wie Umsiedlung der betroffenen Arten und Individuen oder die 
Durchführung von CEF-Maßnahmen zu treffen und umzusetzen.
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Kriterium Beschreibung

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL oder nach Landes- oder Bundesnatur-
schutzgesetz pauschal Geschützte Biotope sind planbedingt nicht betroffen.  

• Da dem Geltungsbereich zudem keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 
19, Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, das Vorkommen entsprechender 
Arten nicht zu erwarten ist oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des   Erhaltungs-zustands lokaler Populationen 
vor allem aufgrund der geringen Flächengröße der Lebensräum und deren geringen 
Habitatqualitäten nicht prognostiziert wird, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit 
dem Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten. 

• Damit ist eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung vorlie-
gend möglich.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Überwiegend gemischte Bauflächen, vereinzelt angrenzend Gemeinbedarfs-
flächen (Kita, Kirche, Bürgerhaus)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit erfüllt

Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; Bearbeitung: Kernplan

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche überwiegend nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu be-
urteilen.

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstücks-
eigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist 
im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 
5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen. Um der Herausforderung zunehmender Starkre-
genereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informa-
tionskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten 
nach extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlags-
ereignissen werden dabei betrachtet.
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Kriterium Beschreibung

• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berück-
sichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für 
Umwelt (LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-
wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

• Es liegt ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept vor, welches die 
Hauptstraße als Standort für erforderliche Maßnahmen vorsieht:

• „Der Niederschlagsabfluss, welcher bei Starkregen den bisher beschriebenen kriti-
schen Stellen der Ortschaft zufließt und dort nicht zurückgehalten oder über die 
Außengebietsentwässerung abgeleitet wird, fließt zwangsläufig kanalisiert oder 
oberflächlich der Hauptstraße zu. Die Hauptstraße läuft quer zur Hanglage und in 
vielen Mündungsbereichen der Straßen ist die südlich liegende Straßenseite bebaut, 
so dass ein direktes Überströmen nicht möglich ist. Entsprechend der Lage und mög-
lichen Menge des Zuflusses muss die Hauptstraße als kritischer Bereich gesehen 
werden.

Die Erfahrung zeigt, dass bei Straßenausbaumaßnahmen aktuell innerorts meist das 
Rückhaltevolumen und Ableitvermögen des Straßenraums deutlich reduziert wird, 
u.a. durch Dachprofil mit barrierefreien Tiefborden zum Gehweg. Zum Teil werden 
sogar durch eine Erhöhung des Straßenprofils neue Abflusswege zu den Grundstü-
cken geschaffen.

Es muss zwingend bei der Planung von zukünftigen Ausbaumaßnahmen auf die 
Entwässerung im Starkregenfall geachtet werden (also im Überlastungsfall der Stra-
ßenentwässerung). So sollten die Tiefpunkte im Straßenprofil bei den einmünden-
den Straßen liegen, über die ein Notabfluss möglich ist. Wo es keinen Abflussweg im 
Straßenraum gibt, soll ein möglichst großes Rückhaltevolumen im Straßenraum be-
reitgestellt oder aber mit privaten oder öffentlichen Anliegern ein anderer Notab-
flussweg gesucht werden.“

Quelle: Erläuterungsbericht Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in der 
Ortsgemeinde Hütschenhausen, Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (März 2023), igr 
GmbH Luitpoldstraße 60a, 67806 Rockenhausen

• Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfoh-
len, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen. 
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Begründung der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich richtet sich die Vorha-
benzulässigkeit zur Art der baulichen Nut-
zung nach den Maßstäben des § 34 BauGB.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Die Höhenentwicklung in dem Gebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der maximalen Traufhöhe bzw. 
der Gebäudeoberkante geregelt. Die Fest-
setzungen leiten sich dabei weitgehend aus 
der Bestandsbebauung des Plangebiets ab.

Innerhalb der Baugebiete 1 und 7 liegt die 
Traufhöhe im Bestand aufgrund der über-
wiegend zweigeschossigen Bebauung bei 
maximal 7,5 m, im Baugebiet 2 durch die 
dort vorherrschend eingeschossige Bauwei-
se bei 4,5 m. Zur Sicherung der städtebauli-
chen Struktur werden diese Traufhöhen je-
weils als maximal zulässig festgesetzt. 

Auf die Festsetzung der Firsthöhe wird dort 
weitgehend verzichtet, da eine weitgehend 
ähnliche Traufhöhe prägend ist und die 
Firsthöhe variiert. „Einheitlichkeit“ wird hier 
durch die überwiegend vorkommenden ge-
neigten Dachflächen (in erster Linie Sattel-
dächer) erzielt. Lediglich im Baugebiet 7, 
wo deutliche Nachverdichtungspotenziale 
vorkommen, wird eine Limitierung von 
Traufhöhe und Gebäudeoberkante festge-
setzt, um gegenüber dem Ortsbild überdi-
mensionierte Dachausführungen einzu-
grenzen. Die Höhenfestsetzung der maxi-
mal zulässigen Gebäudeoberkante ergibt 
sich aus dem vorhandenen Bestand.

Die Traufhöhe der Baugebiete 3, 4, 5 und 6 
prägt das Ortsbild deutlich weniger, daher 
wird dort lediglich die maximal zulässige 
Gebäudeoberkante entsprechend dem Be-
stand und unter Berücksichtigung des Ge-
fälles Richtung Süden festgesetzt. Die maxi-
mal zulässigen Gebäudeoberkanten kön-
nen der Nutzungsschablone des Plans ent-
nommen werden.

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent-
wicklung begrenzt und so ein relativ ein-
heitliches Erscheinungsbild im Plangebiet 
sichergestellt sowie einer Beeinträchtigung 

des Erscheinungsbilds des Umfelds ent-
gegengewirkt. Die Höhe baulicher Anlagen 
orientiert sich dabei weitgehend an der be-
reits bestehenden Bebauung des Plange-
biets.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit dem 
Ziel, den dörflichen Gebietscharakter zu be-
wahren und weiterzuentwickeln, Rechnung 
getragen. Einer gegenüber der noch erhal-
tenen teils ortsbildprägenden Bestandsbe-
bauung unverhältnismäßig überdimensio-
nierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 

Ausschnitt der Planzeichnung, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

1. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

1.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt der Höhe für die 
baulichen und sonstigen Anlagen ist je nach Festset-
zung in der Nutzungsschablone die maximale Trauf-
höhe (THmax) oder bzw. und die Gebäudeoberkante 
(GOKmax). 

Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Dachhaut. 

Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder den 
Schnittpunkt zweier geneigter Dachfl ächen (Firsthöhe).

Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flachgeneigten 
Dächern ist der maßgebende obere Bezugspunkt für 
die maximale Höhe grundsätzlich die Oberkante der 
baulichen und sonstigen Anlagen (Attika, Gebäude-
oberkante etc.). Die Attika des obersten Vollgeschosses 
entspricht dabei der Traufhöhe. Bei Ausbildung eines 
Staffelgeschosses entspricht die Gebäudeoberkante 
der Firsthöhe.

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe der angrenzenden 
Straße, gemessen an der straßenseitigen Gebäudemit-
te. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude an, ist die 
niedrigere der beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt 
zu wählen.

1.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO im Be-
reich der Baugebiete Nr. 3, 4, 5, 7 auf 0,4 und im Be-
reich der Baugebiete Nr. 1, 2 und 6 auf 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grundfl ä-
chen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetz-
te GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu 
einer GRZ von 0,6 im Bereich der Teilbereiche Nr. 3, 4, 
5 und 7 bis zu einer GRZ von 0,8 im Bereich der Bau-
gebiete Nr. 1, 2 und 6 überschritten werden.

Für die Teilbereiche Nr. 3, 4 und 6 wird gem. § 16 
Abs. 5 i.V.m. § 19 Abs. 3 S. 2 Alt. 2 BauNVO festgesetzt, 
dass die Fläche des Baugrundstücks zur Ermittlung der 
zulässigen Grundfl äche maßgeblich ist, welche durch 
ein unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung ab-
gegrenzt (Perlschnur) wird. 

Bei der Änderung, Nutzungsänderung oder Erneue-
rung einer zulässigerweise errichteten baulichen An-
lage, kann ausnahmsweise um 0,2 von der festgesetz-
ten Grundfl ächenzahl abgewichen werden, soweit es 
städtebaulich vertretbar ist und auch unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Eine Überschreitung ist jedoch maximal 
bis zu einer GRZ von 0,9 zulässig.

1.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan.
Es wird die Zahl der Vollgeschosse gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt.

2.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO

Siehe Plan.
Für die Baugebiete mit der entsprechenden Kenn-
zeichnung in der Nutzungsschablone (a1) wird eine 
abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bau-
weise festgesetzt. Die Gebäudelänge darf maximal 
20,00 m betragen. In der offenen Bauweise gem. § 22 
Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitlichem Grenz-
abstand zu errichten. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Dach:
• Im Plangebiet sind nur Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung von 30° bis 50° zu-

lässig. Zudem sind Flachdächer bei Hauptgebäuden zulässig, sofern ganzflächig Dachbegrünung ausgeführt 
wird (vgl. Festsetzung bzgl. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) oder auf 
mehr als 50 % der Solarinstallations-Eignungsfläche i.S.d. des § 3 Nr. 11 Landessolargesetz auf zusammen-
hängenden Dachflächen Anlagen zur Speicherung solarer Strahlungsenergie installiert werden. Nebenge-
bäude, Garagen und untergeordnete Anbauten mit Flachdach sind überall zulässig. 

• Dacheindeckungen sind ausschließlich in den Farben rot bis rotbraun, schwarz und anthrazit zulässig.
• Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der gleichen Neigung wie die da-

zugehörige Dachfläche zulässig.

Dachaufbauten
• Dachgauben, Zwerchgiebel, flächenhafte Dachverglasungen, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte gel-

ten im Sinne dieser Vorschrift als „Dachaufbauten.“ 
• Die gesamte Breite aller Dachaufbauten darf die Hälfte der Trauflänge nicht überschreiten. 
• Es sind nur Einzel-Dachaufbauten von maximal 3,50 m Breite zulässig. Der Abstand zwischen den Dachauf-

bauten muss mindestens 1,50 m betragen. Dachaufbauten müssen von den Brandwänden unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der LBauO mind. 1,5 m entfernt sein.

• Dachaufbauten dürfen die Gebäudeoberkante bzw. die Firsthöhe jedoch nicht überschreiten.
• Übereinanderliegende Dachaufbauten sind nur zulässig, wenn sie nicht versetzt zueinander errichtet wer-

den.
• Gauben sind in ihrer Eindeckung dem Material des Hauptdaches in Form und Farbe anzupassen.

Fassade:
• Fassadenverkleidungen aus glänzenden / reflektierenden Materialien sind unzulässig.
• Soweit Gewände, Gesimse, Ornamente oder vergleichbare Architekturdetails im Bestand in Naturstein aus-

gebildet sind, sind diese zu erhalten.

Nebengebäude/-anlage:
• Nebenanlagen sind in Gestaltung, Material und Farbe dem Hauptgebäude anzupassen.
• Nebengebäude müssen sich hinsichtlich Baumasse und Baugestaltung den Hauptgebäuden unterordnen.

Einfriedungen:
• Als Einfriedungen der Grundstücke gegenüber dem öffentlichen Raum bzw. öffentlichen Straßen-/Platzflä-

chen sind Hecken, Holzzäune und Eisengitter mit maximal 1,20 m Höhe einschließlich Sockel zulässig. Aus-
nahmen hiervon können zugelassen werden und gelten insbesondere für bestehende Einfriedungen oder 
aus denkmalschutzrechtlichen Gründen.

Werbeanlage:
• Die Errichtung von Werbeanlagen ist auf die Anbringung an Gebäuden bzw. Fassaden beschränkt. Werbe-

anlagen müssen in Anordnung, Größe, Gestalt und Aussehen und - bei Leuchtreklamen - Leuchtwirkung 
dem baulichen Charakter und dem Maßstab des jeweiligen Straßenraumes sowie des Gebäudes entspre-
chen, an dem sie angebracht sind. 

• Je Fassadenansicht ist dabei eine Werbeanlage mit einer maximalen Größe von 1 m² zulässig. 
• Unzulässig ist die Beleuchtung von Werbeanlagen durch Lichtquellen, die in kurzen Zeitabständen ein- und 

ausgeschaltet werden oder ihre Farbe wechseln sowie durch Lichtquellen, die bewegt werden, deren Träger 
bewegt werden oder die in den öffentlichen Raum strahlen (Logo-Projektoren etc). Kommunale Informa-
tionsangebote, insbesondere Informationstafeln, sind zulässig.

• Werbeanlagen sind instand zu halten. Bei Zuwiderhandlungen kann die Beseitigung der Werbeanlagen an-
geordnet werden. Nach Aufgabe der Nutzung besteht die Verpflichtung, die Werbeanlage rückzubauen.

Sonstige Festlegungen:
• Öffentlich einsehbare Stellfl ächen für Müll- und Abfallbehälter sind mit hochwachsenden oder rankenden 

Gehölzen sichtwirksam einzugrünen oder einzuhausen. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBAUO & LWG)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 30. September 2024
© Geo-Basis-DE / LVermGeoRP 2023

Bei Doppel- und Reihenhäusern ist eine Grenzbebau-
ung zulässig. Bei der Änderung, Nutzungsänderung 
oder Erneuerung einer zulässigerweise errichteten 
baulichen Anlage, kann ausnahmsweise eine Grenzbe-
bauung zugelassen werden, soweit dort bis zum Sat-
zungsbeschluss bereits eine Grenzbebauung zulässig 
war.

Für die Baugebiete mit der entsprechenden Kenn-
zeichnung in der Nutzungsschablone (a2) wird dem 
gegenüber eine abweichende Bauweise gem. § 22 
Abs. 4 BauNVO festgesetzt. In der abweichenden Bau-
weise ist eine Grenzbebauung bzw. eine Bebauung im 
Grenzabstand zulässig. Die Gebäudelänge entlang der 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche darf maximal 22,00 
m betragen. 

Beim Wiederaufbau eines Gebäudes, welches wegen 
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhaltenswert ist, kann ausnahms-
weise von der festgesetzten maximalen Gebäudelänge 
abgewichen werden.

3. ÜBERBAUBARE UND NICHT 
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. 

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
sind Stellplätze, untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, die dem 
Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die 
Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

4.  STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB

Siehe Plan.
In den Teilbereichen Nr. 1, 2 und 7 ist der Hauptfi rst 
parallel zur angrenzenden Straßenverkehrsfl äche zu 
errichten.

Ausnahmen sind zulässig für Nebenfi rste, soweit sie 
sich der Hauptdachfl äche unterordnen.

5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Innerhalb der Teilbereiche Nr. 3, 4 und 6 sind je Wohn-

gebäude maximal 2 Wohneinheiten zulässig. In den 
Teilbereichen Nr. 1, 2, 5 und 7 sind je Wohngebäude 
maximal 6 Wohneinheiten zulässig.

6. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die innerhalb des Plangebietes liegende öffentliche 
Straßenverkehrsfl äche (Hauptstraße) wird im Bestand 
übernommen. 

7. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Der Fußweg zwischen der „Hauptstraße“ und der 
Straße „Alte Brennerei“ wird im Bestand übernom-
men.

8. VERKEHRSFLÄCHE BESONDE-
RER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

9. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität und / oder der E-Mobilität dienen, sind 
innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes, 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
zulässig, auch soweit für sie keine besonderen Flächen 
festgesetzt sind.

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Aufgrund der geringen bis fehlenden Eignung des 
Plangebiets als Lebensraum für artenschutzrechtlich 
relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen
Rodungszeiträume nach § 39 Abs. 5 BNatSchG (keine 
Rodung von 01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG weitgehend ver-
mieden werden.

Da jedoch insbesondere bei älteren Bäumen eine zu-
mindest potenzielle Eignung als Sommerquartier für 
Fledermäuse sowie eine Eignung als Brutstätte für 
Höhlenbrüter nicht per se ausgeschlossen werden 
kann, sind ältere Bäume vor der Fällung auf mögliche 
Strukturen und auf möglichen Besatz u.a. durch eine 
endoskopische Untersuchung zu kontrollieren.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen in 
den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) .

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409).

• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24. November 1998 (GVBI. 365), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 26. November 2024 (GVBl. 
S. 365).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBI. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 
473, 475).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz  (Landes-
naturschutzgesetz - LNatSchG -) vom 06. Oktober 
2015 (GVBI. S. 283), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. 
Juli 2005 (GVBI. 302), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.2015 (GVBL. 127),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08. April 2022 (GVBI. S. 118).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 
vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159), zuletzt geän-
dert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2024 (GVBl. S. 473).

• Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen 
(Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2021 (GVBl. 
S. 550), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. 
November 2023 (GVBl. S. 367).

• Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
solargesetzes (LSolarGDVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 2022 (GVBl. S. 
484)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Ein-
leitung des Verfahrens zur Aufstellung des einfa-
chen Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
„Bereich Hauptstraße zwischen Eck- und Haupt-
stuhler Straße“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 Hütschenhausen, den __.__.____

 ________________

Der Ortsbürgermeister   

• Die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes 
der Innenentwicklung wird gem. §  13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt. Gem. § 13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ beschlossen, den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans zu ändern (§  2 Abs.  1 
BauGB).

• Der Beschluss, den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes zu ändern, wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 Hütschenhausen, den __.__.____

 ________________

Der Ortsbürgermeister   

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des einfachen Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung im Internet, inklusive einer 
Auslegung beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des einfachen Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ im Internet veröf-
fentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten  (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs. 2 
BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche Ausle-
gung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Ortsgemeinderat am __.__.____.  

• Aufgrund der im Rahmen der Beteiligung einge-
gangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf 
des Bebauungsplans überarbeitet und ergänzt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die er-
neute Veröffentlichung des einfachen Bebauungs-
planes der Innenentwicklung im Internet, inklu-
sive einer Auslegung beschlossen (§ 13a BauGB 
i.V.m. §  3 Abs.  2 BauGB und §  4a Abs. 3 S. 2 
BauGB). 

• Der Entwurf des einfachen Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ im Internet erneut 
veröffentlicht und zur Ansicht und zum Herunter-
laden bereitgehalten  (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine erneute öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der erneuten Veröffentlichung im 
Internet und der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Veröf-
fentlichungsfrist von jedermann elektronisch per 
Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder zur Nieder-
schrift abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der erneuten 
Veröffentlichung im Internet / Auslegung elektro-
nisch benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme und ihre mögli-
chen Auswirkungen eingeräumt.

• Während der erneuten elektronischen Beteili-
gung, Veröffentlichung im Internet / Auslegung 
gingen seitens der Öffentlichkeit, der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Ortsgemeinderat am __.__.____. Das 
Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und 
Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt 
(§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen (§  10 
Abs.  1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung.

• Der einfache Bebauungsplan wird hiermit als Sat-
zung ausgefertigt.

 Hütschenhausen, den __.__.____

 ________________

Der Ortsbürgermeister  

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Hütschenhausen, den __.__.____

 ________________

Der Ortsbürgermeister  

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Hütschenhausen
Am Neuen Markt 6
66877 Ramstein-Miesenbach

Stand der Planung: 30.01.2025
SATZUNG
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ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

Dies gilt auch für ältere leerstehende Gebäude, die z.B. 
in Dachstühlen über Quartierstrukturen für Fledermäu-
se verfügen könnten. Sollte tatsächlich ein Besatz fest-
gestellt werden, sind in Abstimmung mit der zustän-
digen Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen wie 
Umsiedlung der betroffenen Arten und Individuen oder 
die Durchführung von CEF-Maßnahmen zu treffen und 
umzusetzen.

Der Anteil befestigter Flächen ist auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer 
Zu- und Abfahrten ausschließlich in wasserdurchläs-
sigen Belägen (z. B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, 
wassergebundene Decke, Schotterrasen, Fugenpflas-
tersteine oder offenporiges Wabenfugenpflaster etc.) 
und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen. Aus-
nahmen können aus Gründen der Barrierefreiheit zu-
gelassen werden.

Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen 
oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen sind mit 
gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehöl-
zen (Bäume und Sträucher) zu bepflanzen. 

Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach 
dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Ge-
hölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saat-
gutmischungen ist darauf zu achten, dass es sich um 
zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (UG 9) 
bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 7) handelt.

Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) 
sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen ohne 
zusätzliches Vlies und Folie, die sich z.B. trockenresis-
tenten und insektenfreundlichen Beeten oder Garten-
anlagen unterordnen, sind erlaubt.

11. NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche 

Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien 
(insbesondere solare Strahlungsenergie) vorzusehen. 
Hierbei handelt es sich u. a. um Leitungsstränge, 
Schächte, ggf. auch statische Aufwendungen im 
Dachbereich.

12.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Je drei oberirdischer Stellplätze ist mindestens ein 
standortgerechter Laubbaumhochstamm (Stammum-
fang 18 - 20 cm) zu pfl anzen und dauerhaft zu erhal-
ten.

Bei allen Baumpfl anzungen muss grundsätzlich die of-
fene oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurch-
lässigen Belag versehene Fläche (Baumscheibe) min-
destens 6,0 m2 betragen. Die Baumscheiben sind durch 
geeignete Maßnahmen wie z.B. die Bepfl anzung mit 
bodendeckenden Kleingehölzen oder Stauden, Ramm-
Borden, etc. vor Oberfl ächenverdichtung zu schützen. 
Im Falle beengter Verhältnisse sind Belüftungs- und 
Bewässerungskanäle anzulegen; die Pfl anzgrube muss 
mindestens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m tief sein. 

Bei der Baumarten- bzw. -sortenauswahl für den Stell-
platzbereich ist die folgende Pfl anzliste (Vorschlagslis-
te) zu verwenden, wobei auch andere standortgerechte 
Bäume gepfl anzt werden können:

• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Feldahorn (Acer campestre)
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
• Silberlinde (Tilia tomentosa)
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia 

cordata)
• Vogelkirsche (Prunus avium)
• Hochstämmige Obstbäume

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäu-
men sind ausführlich in der Broschüre „Obstsorten 
für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018)  
(https://www.streuobst-verbindet.de/wp-content/up-
loads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.pdf) 
in der Liste mit empfehlenswerten Apfel- und Birnen-
sorten des Verbandes der Gartenbauvereine Saarland 
(www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/
index.php/streuobstsorten) und in der Broschüre „Ap-
felsorten im Saarland“ des für Umwelt zuständigen 
Ministeriums des Saarlandes beschrieben.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mind.14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen in 1 m 
Höhe.

Verfahren

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Bereich Hauptstraße zwischen Eck- und Hauptstuhler Straße“ 
wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten 
entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen.

Bodenschutz

• Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Boden-
veränderungen oder Verdachtsflächen bekannt (nachsorgender Bodenschutz).

• Sofern Erkenntnisse über abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit um-
weltgefährlichen Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen wie - z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -erosionen (Verdachts-
flächen bzw. schädliche Bodenveränderungen) vorliegen, sollten diese auf ihre Umweltauswirkungen (Ge-
fährdungspfade Boden, Wasser, Luft) hin überprüft werden.

• Nach geologischen Informationen des Landesamtes für Geologie und Bergbau sind im südlichen Plangebiet 
bei künstlich nicht verändertem Gelände voraussichtlich oberflächennah Moorbildungen bzw. Torf zu er-
warten. Diese organischen Böden sind in der Regel nicht als Gründungshorizont für Hochbauten geeignet 
und weisen eine hohe sowie möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. Weiter ist mit hohen 
Grundwasserständen zu rechnen. Bei einer Bebauung in solchen Gebieten ist aller Voraussicht nach mit 
Mehraufwendungen bezüglich Gründung, Erdbau und Schutz vor Wasser zu rechnen. Aufgrund dieser Vor-
informationen werden für alle Bauvorhaben dringend objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfoh-
len. Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten.

• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 
1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (ins-
besondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Bei allen 
Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.

Erneuerbare Energien

• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben die-
ses Bebauungsplans hinausgehen können. Insbesondere sind die Pflichten nach dem Landesgesetz zur Ins-
tallation von Solaranlagen (Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Sep-
tember 2021 (GVBl. 2021, 550), unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Änderungen zu beachten. 

Geologiedatengesetz

• Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spä-
testens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
(LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergeb-
nisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter 
https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

• Das LGB bittet um die Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse durch den Antragsteller bzw. 
seinen Beauftragten (z. B. Ingenieurbüro, Bohrfirma). Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz sind 
auf den LGB Internetseiten sowie im Fragenkatalog unter https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologie-
datengesetz/faq-geoldg.html zu finden.“

Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Ge-
mäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.Um 
der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz lan-
desweite Informationskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach 
extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei be-
trachtet.

HINWEISE

Bei allen Baumpfl anzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpfl anzungen, Teil 1 
- Planung, Pfl anzarbeiten, Pfl ege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupfl anzungen, 
Pfl anzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauwei-
sen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Güte-
bestimmungen für Baumschulpfl anzen) ebenso wie 
die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau, Pfl anzen und Pfl anz-
arbeiten) zu beachten. Die Bäume sind dauerhaft zu 
sichern und Ausfälle durch gleichartige Bäume zu er-
setzen. 

Flachdächer und Dächer neu zu errichtender Ge-
bäude mit einer Neigung von bis zu 15 ° sind mit ei-
ner durchwurzelbaren Mindestsubstratschicht von ca. 
15 cm Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine 
Nutzung als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Be-
grünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte 
und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstauden und 
zwergigen Gehölzen auch während länger anhalten-
der Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet. 

Die Begrünung von Fassaden ist zulässig.

13.  ERHALT UND BINDUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Innerhalb des Plangebietes sollen Bäume mit einem 
Stammumfang von 60  cm und mehr - gemessen in 
einer Höhe von 100  cm über dem Erdboden - erhal-
ten werden. Für Bäume, die nicht erhalten werden 
können, ist eine Ersatzpfl anzung auf dem Grundstück 
vorzunehmen (Baum derselben oder zumindest gleich-
wertigen Art, StU mind. 20 cm, gemessen in 1 m Höhe 
über dem Erdboden).

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan. 

Im Geltungsbereich richtet sich die Vorhabenzulässigkeit zur Art der baulichen Nutzung nach den Maßstäben 
des § 34 BauGB.

Denkmalschutz

• Im Geltungsbereich befinden sich folgende ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 
DSchG Rheinland-Pfalz:

• „Gasthaus Kurz“, Hauptstraße 119, errichtet in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, spätbarocker 
Mansarddachbau mit Krüppelwalmen, in den Felsen gehauener Keller, Anbau, bezeichnet 1871

• „Villa“, Hauptstraße 112, errichtet 1901, stattliche spätgründerzeitliche Walmdachvilla, bezeichnet 
1901.

• Ferner wird auf die Genehmigungspflichten in der Umgebung eines Kulturdenkmals gem. §13 DSchG hin-
gewiesen. Hierbei handelt es sich um den Umgebungsschutz im Denkmalschutz (gem. § 4 DSchG von RLP). 
Demzufolge ist auch die Umgebung Gegenstand des Denkmalschutzes, soweit sie für dessen Bestand, Er-
scheinungsbild oder städtebauliche Wirkung von Bedeutung ist.

• Dieser Umgebungsschutz gilt nicht nur für die privaten Freiflächen und Einfriedungen der jeweiligen 
Denkmäler, sondern auch für die Umgebung, und hier vor allem auch der Umgebung der außerhalb des 
Geltungsbereichs liegenden protestantischen Kirche (Hauptstraße 102) mit Vorplatz. Zur Sicherung des 
Wirkungsbereiches der Kirche und der Erhaltung der Ablesbarkeit der historischen Botschaft ist die baukör-
perliche Gestalt und die Außenwirkung der angrenzenden Gebäude zu erhalten. 

• Insbesondere das Gebäude des ehemaligen Schulhauses, Hauptstraße Nr. 104/106 ist als ortsbildprägendes 
Gebäude zusammen mit der raumbildenden Gruppierung der Kirche, dem Platz davor und der daneben 
liegen Gebäude, dem ehemaligen Pfarrhaus zu beurteilen. Somit müssen die Blickachsen und Fassadenwir-
kung der Hauptstraße 104/106 gemäß dem historischen Vorbild erhalten bleiben.

Archäologie

• In der Fundstellenkartierung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Landesarchäo-
logie ist im Geltungsbereich eine archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um einen 
frühneuzeitlichen Brunnen (Fundstelle Hütschenhausen 5).

• Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denkmale be-
kannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher grundsätzlich an folgende Auflagen ge-
bunden:

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 
vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu mel-
den, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust 
zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von 
der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuräumen, damit diese ihre Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführen-
den Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durch-
führen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 
Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

• Ferner können sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden. 
Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von 
ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

• Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie weist darauf hin, dass 
die denkmalrechtliche Meldepflicht besonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der Erschließungsmaß-
nahmen gilt. Diese Meldepflicht liegt beim Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 
2, sowie für die späteren Erdarbeiten beim Bauträger/ Bauherr.

Entwässerung (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V. mit § 58 Abs. 2 S. 2 Landeswassergesetz)

• Neubauten und Erweiterungsbauten sind im modifizierten Mischsystem zu entwässern. 

• Ferner sind bei anstehenden Umgestaltungsmaßnahmen im Gebiet unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten (Geländetopographie, Altablagerung etc.) die Grundsätze einer ökologischen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung zu beachten· (z.B. Ausbildung von Flächen, die einer Befestigung bedürfen 
wie Wege, Parkplätze etc. mit wasserdurchlässigen Materialien, zur Aufnahme von nichtbehandlungsbe-
dürftigem Niederschlagswasser Modellierung von Grünflächen in Form von flachen Geländemulden, Samm-
lung von Regenwasser für die Brauchwassernutzung, Anlegen von begrünten Dächern u. ä.).

• Das anfallende häusliche Schmutzwasser ist ordnungsgemäß über die vorhandene Mischwasserkanalisation 
zur Kläranlage Hütschenhausen abzuleiten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB
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• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -rich-
tungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfließt, durch die Betrachtung verschie-
dener Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist 
der einheitliche „Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ 
(SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlich-
keit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme 
Starkregenereignisse“ weitere Einblicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss auftritt. Dabei können 
sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und schnellere Fließgeschwindigkeiten entwi-
ckeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Be-
dingungen zu berücksichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

• Es liegt ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept vor, welches die Hauptstraße als Stand-
ort für erforderliche Maßnahmen vorsieht:

• „Der Niederschlagsabfluss, welcher bei Starkregen den bisher beschriebenen kritischen Stellen der Ort-
schaft zufließt und dort nicht zurückgehalten oder über die Außengebietsentwässerung abgeleitet wird, 
fließt zwangsläufig kanalisiert oder oberflächlich der Hauptstraße zu. Die Hauptstraße läuft quer zur 
Hanglage und in vielen Mündungsbereichen der Straßen ist die südlich liegende Straßenseite bebaut, so 
dass ein direktes Überströmen nicht möglich ist. Entsprechend der Lage und möglichen Menge des Zu-
flusses muss die Hauptstraße als kritischer Bereich gesehen werden.

Die Erfahrung zeigt, dass bei Straßenausbaumaßnahmen aktuell innerorts meist das Rückhaltevolumen 
und Ableitvermögen des Straßenraums deutlich reduziert wird, u.a. durch Dachprofil mit barrierefreien 
Tiefborden zum Gehweg. Zum Teil werden sogar durch eine Erhöhung des Straßenprofils neue Abfluss-
wege zu den Grundstücken geschaffen.

Es muss zwingend bei der Planung von zukünftigen Ausbaumaßnahmen auf die Entwässerung im Stark-
regenfall geachtet werden (also im Überlastungsfall der Straßenentwässerung). So sollten die Tiefpunkte 
im Straßenprofil bei den einmündenden Straßen liegen, über die ein Notabfluss möglich ist. Wo es keinen 
Abflussweg im Straßenraum gibt, soll ein möglichst großes Rückhaltevolumen im Straßenraum bereit-
gestellt oder aber mit privaten oder öffentlichen Anliegern ein anderer Notabflussweg gesucht werden.“
Quelle: Erläuterungsbericht Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in der Ortsgemeinde Hütschenhausen, 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (März 2023), igr GmbH Luitpoldstraße 60a, 67806 Rockenhausen

• Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die Informations-
karten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen und die Gefährdung in 
der Detailplanung zu berücksichtigen. 

Telekom Deutschland GmbH

• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie 
gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.

• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von  dieser Stelle einzufordern: 
Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest
Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de

• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Einsicht in verwendete Normen und Richtlinien

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Ramstein-Miesenbach möglich.
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Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Be-
reich der Baugebiete 3, 4, 5 und 7, sowie 
von 0,6 in den Baugebieten Nr. 1, 2 und 6 
deckt sich mit den Orientierungswerten der 
bauliche Nutzung gemäß § 17 BauNVO auf 
Basis der Eigenart der näheren Umgebung 
dieser Gebiete, bzw. unterschreitet diese 
geringfügig (Allgemeines Wohngebiet 0,4 / 
Dorfgebiet bzw. Mischgebiet 0,6 gem. § 34 
Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 4-6 BauNVO). Abge-
leitet sind die festgesetzten Grenzwerte aus 
dem vorhandenen Maß der Bebauung.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
GRZ von 0,6 im Bereich der Baugebiete 3, 
4, 5 und 7 sowie bis zu einer GRZ von 0,8 
im Bereich der Baugebiete 1, 2 und 6 über-
schritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass im Regelfall ledig-
lich untergeordnete Nebenanlagen wie 
Stellplätze zu einem höheren Maß der bau-
lichen Nutzung führen werden. Unvertret-
baren Versiegelungen durch Hauptgebäude 
wird damit begegnet, die anteilsmäßige 
Flächenbegrenzung wird gewahrt.

Im Ausnahmefall ist zur Sicherung der Be-
standsbebauung bei der Änderung, Nut-
zungsänderung oder Erneuerung einer zu-
lässigerweise errichteten baulichen Anlage, 
eine Überschreitung der GRZ für Hauptge-
bäude um 0,2 von der festgesetzten Grund-
flächenzahl zulässig, soweit es städtebau-
lich vertretbar und auch unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist. Dies ermög-
licht beispielsweise auch untergeordnete 
Anbauten.

Eine solche Überschreitung der maximal zu-
lässigen Versiegelungen ist in Summe maxi-
mal bis zu einer GRZ von 0,9 zulässig. Dies 
bezieht sich auf die Summationswirkung 
einer Überschreitung der GRZ z.B. von 0,6 
auf 0,8, durch untergeordnete 
Nebenanlagen wie Stellplätze, zuzüglich 
der ausnahmebewehrten Überschreitungs-
option um 0,2 bei Änderung, Nutzungsän-

derung oder Erneuerung einer zulässiger-
weise errichteten baulichen Anlage. Dies er-
möglicht eine Überschreitung der Kap-
pungsgrenze gem. § 19 Abs. 4 S. 2 und S. 4 
Nr. 2, wenn die Einhaltung der Grenzen zu 
einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Grundstücksnutzung führt. 
Dies ist insbesondere in dicht bebauten Be-
reichen mit kleinen Grundstücken erforder-
lich, um den kleinteiligen, dichten Charakter 
des Altorts zu erhalten und zukunftsfest für 
moderne Wohn- und Arbeitsanforderungen 
zu machen.

Für die Teilbereiche Nr. 3, 4 und 6 wird gem. 
§ 16 Abs.  5 i.V.m. § 19 Abs. 3 S. 2 Alt. 2 
BauNVO festgesetzt, dass die Fläche des 
Baugrundstücks zur Ermittlung der zulässi-
gen Grundfläche maßgeblich ist, welche 
durch ein unterschiedliches Maß der bauli-
chen Nutzung abgegrenzt (Perlschnur) wird.  
Damit soll sichergestellt werden, dass die 
getroffenen Festsetzungen in der zum 
Satzungsbeschluss von der Ortsgemeinde 
Hütschenhausen geplanten Weise fortgel-
ten, auch wenn Grundstücksgrenzen sich 
ändern bzw. Flurstücke zusammengelegt 
werden.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  20 
BauNVO

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
weitgehend an der Bestandsbebauung des 
Gebiets. Lediglich vereinzelt (Baugebiet Nr. 
2, 3, 4) ermöglicht die Festsetzung einen 
gewissen Entwicklungsspielraum. Zur Be-
wahrung der im Ortsbild eher kleinteilige 
wirkenden Bebauung von Baugebiet Nr. 2 
ist dort eine maximale Traufhöhe von 4,5 m 
festgesetzt (vgl. Höhe baulicher Anlagen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO). Demnach wäre hier das zweite 
Vollgeschoss im Dachraum.

Innerhalb des Plangebietes sind demnach 
maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Eine 
Ausnahme bildet lediglich die denkmalge-
schützte Villa in Baugebiet Nr. 5 mit bis zu 
drei zulässigen Vollgeschossen. Dadurch 
wird eine überdimensionierte Höhen-

entwicklung in den Gebieten grundsätzlich 
verhindert.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des dörflichen 
Charakters des Plangebietes. Zusammen 
mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen kann vermieden werden, dass es 
durch eine Ausnutzung der Geschossigkeit 
(Staffelgeschoss, Keller) zu einer un-
erwünschten Höhenentwicklung kommt.

Einer Beeinträchtigung des Ortsbilds und 
einer Weg-Entwicklung von der ländlichen 
Struktur des Ortes wird mit der Festsetzung 
der Zahl der Vollgeschosse entgegenge-
wirkt. 

Die bisher rechtmäßig entstandenen Bauten 
genießen zukünftig Bestandsschutz.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden.

Die dörfliche Prägung des Ortsbildes geht 
maßgeblich von der Gebäudekubatur aus, 
weshalb diese planungsrechtlich in einem 
angemessenen Rahmen gesichert werden 
soll. Voluminöse Einzelfälle, die potenziell 
zum Maßstab für Vorhaben nach § 34 Abs. 
1 BauGB werden können, bergen die Ge-
fahr eines Einfalltors für weitere Vorhaben, 
welche im Zusammenhang zu einem Verlust 
des charakteristischen Ortsbildes führen 
könnten. 

Für den rückwärtigen Bereich des Plange-
bietes (Baugebiet Nr. 3, 4 und 5) wird eine 
abweichende Bauweise im Sinne einer offe-
nen Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt. Gebäude sind demnach mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten (ent-
spricht der Bestandssituation). Bei Doppel- 
und Reihenhäusern ist eine Grenzbebauung 
zulässig. Die Gebäudelänge darf im Bauge-
biet Nr. 3, 4 und 5 maximal 20,00 m betra-
gen. Die Gebäudelänge ist aus der Be-
standsbebauung abgeleitet. Die Entstehung 
gebietsuntypischer, großer Baustrukturen 
wird somit vermieden. Um Kontinuität und 
Rechtssicherheit für Bauherren zu gewähr-
leisten ist ausnahmsweise eine Grenzbe-
bauung bei Änderung, Nutzungsänderung 
oder Erneuerung einer zulässigerweise er-
richteten baulichen Anlage zulässig, um Be-
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standsstrukturen zu erhalten, die vor dem 
Satzungs beschluss zulässig waren.

Innerhalb der Baugebiete Nr. 1, 2, 6 und 7, 
die überwiegend entlang der Ortsdurch-
fahrt liegen, wird dem gegenüber eine an-
dere abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 
4 BauNVO festgesetzt. In dieser abweichen-
den Bauweise ist eine Grenzbebauung bzw. 
eine Bebauung im Grenzabstand zulässig. 
Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise in diesen Baugebieten entspricht der 
bestehenden Bebauung. Die Gebäudelänge 
darf maximal 22,00 m betragen. Auch hier 
ist die Gebäudelänge aus der Bestandsbe-
bauung abgeleitet (entspricht Wirtschafts-
gebäuden der Haus-Hof-Bebauung). Die 
Entstehung gebietsuntypischer Bau-
strukturen wird somit vermieden. Diese 
Grenzen sollen zum Erhalt des Ortsbildes 
beitragen und verträgliche Neuerrichtungen 
fördern.

Beim Wiederaufbau eines Gebäudes, wel-
ches wegen seiner geschichtlichen, künstle-
rischen oder städtebaulichen Bedeutung er-
haltenswert ist, kann ausnahmsweise von 
der festgesetzten maximalen Gebäudelän-
ge abgewichen werden.

Bauliche Anlagen, die vor Inkrafttreten der 
neuen Bebauungsplanfestsetzungen recht-
mäßig errichtet wurden genießen qua Ge-
setz Bestandsschutz.

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 
3 BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche der Grundstü-
cke definiert und damit die Verteilung der 
baulichen Anlagen auf den Grundstücken 
geregelt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen 
Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Ge-
bäude innerhalb des im Plan durch 
Baugrenzen definierten Standortes zu er-
richten. 

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich weitgehend an der Bestandsbebau-
ung des Plangebiets, gleichwohl wird ein 
wesentlicher Erweiterungsspielraum er-
möglicht.

Auf der Südseite der Hauptstraße ist im 
rückwärtigen Bereich eine ortskernverträgli-
che Nutzungsintensivierung (z.B. Ausbau 
bzw. Umbau von ehemals landwirtschaft-

lich genutzten Gebäuden etc.) von Seiten 
der Ortsgemeinde Hütschen hausen generell 
vorstellbar. Daher wurden in diesen Berei-
chen in einem Korridor von ungefähr 40 m 
entlang der Südseite der Hauptstraße 
überbaubare Flächen ausgewiesen (Bauge-
biet Nr. 1 und 7). Eine Ausdehnung der Be-
bauung in zweiter bzw. dritter Reihe soll 
vermieden und dahinter liegende Freiflä-
chen sollen erhalten bleiben. 

Um die ortsfesten Einzeldenkmäler und 
Bauwerke gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 DSchG in 
den Baugebieten Nr. 1 und 5 vor einer bau-
lichen Überprägung der Grundstücke zu be-
wahren, richten sich dort die Baugrenzen 
strikt nach den vorhandenen Kubaturen.

Die Baugrenzen der Baugebiete Nr. 3, 4 und 
6 orientieren sich am Bestand der Hauptan-
lagen im rückwärtigen Bereich der Südseite 
der Hauptstraße. Dabei ermöglichen sie 
durchweg gewisse Spielräume zur bauli-
chen Erweiterung, beschränken jedoch 
gleichzeitig die Bebauung durch zusätzliche 
Gebäude, um den offenen Übergang in die 
südlich angrenzenden Felder des Land-
stuhler Bruchs zu erhalten und ein „Aus-
fransen“ des Siedlungsrandes einzuhegen.

Zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin 
wird aufgrund der bereits bestehenden und 
das Ortsbild wesentlich prägenden Bebau-
ungsstruktur (Haus-Hof-Bauweise, süd-
westdeutsche Einhäuser etc.) eine Straßen-
randbebauung zugelassen. Eine Ausnahme 
bildet im Baugebiet Nr. 7 der Übergang von 
der Mischverkehrsfläche zur Straßenver-
kehrsfläche, wo zur Gewährleistung einer 
sicheren Einsehbarkeit für Abbieger die 
Baufenster etwas zurückweichen. An ande-
ren Kreuzungen wäre ein solches Zurücktre-
ten aufgrund bestehender Gebäude nicht 
möglich.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Die Ausnahmen 
des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Damit ist eine Bestandsfestschreibung und 
eine zweckmäßige Bebauung der Grundstü-
cke mit den erforderlichen Nebenanlagen 

und Einrichtungen sichergestellt, ohne ge-
sondert Baufenster ausweisen zu müssen.

Die bisher rechtmäßig entstandenen Bauten 
genießen zukünftig Bestandsschutz.

Stellung baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die Festsetzung, dass in den Teilbereichen 
Nr. 1, 2 und 7 die Längsseite der Gebäude  
(Firstrichtung bei Satteldächern) parallel zur 
angrenzenden Straßenverkehrsfläche anzu-
ordnen ist, dient der Wahrung und Weiter-
entwicklung des städtebaulichen Erschei-
nungsbildes entlang der Hauptstraße. Diese 
Anordnung unterstützt die Schaffung einer 
einheitlichen und harmonischen Dachland-
schaft, die durch giebelständige Gebäude, 
überwiegend mit Satteldächern, geprägt ist. 

Diese Regelung trägt dazu bei, dass Bauvor-
haben sich in ihrer Ausrichtung konsequent 
in das bestehende Ortsbild einfügen und 
fördert die Wiedererkennbarkeit sowie die 
strukturelle Ordnung der gesamten Orts-
durchfahrt.

 Ausnahmen für Nebenfirste, sofern sie sich 
der Hauptdachfläche unterordnen, ermögli-
chen dabei notwendige architektonische 
Flexibilität, ohne die grundsätzliche stadt-
gestalterische Intention zu unterlaufen. Dies 
ist besonders relevant, da die Hauptstraße 
eine prägende Rolle im Ortsbild einnimmt 
und eine konsistente Dachausrichtung 
einen über das einzelne Gebäude hinausge-
henden städtebaulichen Mehrwert schafft.

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohneinheiten innerhalb der Baugebie-
te Nr. 3, 4 und 6 auf maximal 2 je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung von grö-
ßeren Mehrfamilienhäusern. Einerseits trägt 
dies der Bestandssituation Rechnung, ande-
rerseits wird dadurch einer Überlastung der 
Erschließung der Bebauung in zweiter bzw. 
dritter Reihe vorgebeugt (insbesondere hin-
sichtlich verfügbarer Stellplätze).

Innerhalb der Baugebiete Nr. 1, 2, 5 und 7 
wird die Anzahl der Wohneinheiten je 
Wohngebäude auf 6 beschränkt, um eine 
Überprägung des städtebaulichen Charak-
ters der Gebäude, insbesondere entlang der 
Hauptstraße durch große Mehrfamilienhäu-
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ser, zu vermeiden. Die jetzt gewählte Zahl 
der Wohneinheiten entspricht der Höchst-
zahl der Wohneinheiten in Gebäuden im 
Plangebiet. Der erforderliche Stellplatzbe-
darf für mehr Wohneinheiten wäre überdies 
entlang der dicht bebauten Hauptstraße 
kaum abzudecken, da aufgrund der verhält-
nismäßig ländlichen Lage kein geringer 
Stellplatzschlüssel anzunehmen ist.

Öffentliche  
Straßenverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebietes liegenden 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
(Hauptstraße, Marktstraße und Friedhof-
straße) werden als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt und damit im Be-
stand gesichert.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier: Öf-
fentlicher Fußweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der öffentliche Fußweg zwischen Haupt- 
und Friedenstraße wird im Bestand über-
nommen.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier: 
Mischverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebietes liegende 
Mischverkehrsfläche (Hauptstraße - Höhe 
Hausnummer 93-91) wird als Verkehrsflä-
chen besonderer Zweckbestimmung (hier: 
Mischverkehrsflächen) festgesetzt und da-
mit im Bestand gesichert.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i. V. m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Gebäudebrüter, 
Fledermäuse) innerhalb des Plangebietes 
werden vorsorglich entsprechende, arten-
schutzrechtlich begründete Maßnahmen 
festgesetzt.

Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken sowie deren Zufahr-
ten ebenso wie sonstige Wege und Zugän-
ge auf den Grundstücken flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, was 
die Versickerung des Niederschlagswassers 
begünstigt.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z.B. sogenannte „Stein-
gärten“) während heißer Sommermonate 
beeinträchtigt das Lokalklima und soll 
durch entsprechende Begrünung vermieden 
werden. Begrünte Freiflächen wirken sich 
zudem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig.

Nutzung erneuerbarer Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bau-
liche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien (insbesondere Solar-
energie) vorzusehen (u. a. Leitungsstränge, 
Schächte, ggf. auch statische Aufwendun-
gen im Dachbereich). Hiermit wird ein Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i. V. m. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die hochwertige und qualitätsvolle Ausge-
staltung der Freiräume ist von besonderer 
Bedeutung. Diese werten das Erscheinungs-
bild des Quartiers optisch auf. Zudem tra-
gen die Grün- und Gehölzstrukturen inner-
halb des Plangebiets zur Verbesserung des 
Mikroklimas (u. a. durch Staubbindung, 
Temperaturausgleich) bei. 

Demnach ist zukünftig ab drei oberirdischen 
Stellplätzen mindestens ein standortgerech-
ter Laubbaumhochstamm (Stammumfang 
18 - 20 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Durch die Festsetzung soll der 
starken Versiegelung, insbesondere in In-
nenhöfen entgegenwirkt werden, gleichzei-
tig werden die Eigentümer von Einzelhäu-
sern (überwiegend 2 Stellplätze) nicht ein-
geschränkt.

Nach § 34 BauGB bestanden bisher kaum  
Möglichkeiten, ökologische Qualitäten in 
das Plangebiet einzubringen. Dabei können 
Begrünungen (z. B. Dachbegrünungen) 
neben den positiven Auswirkungen auf das 
Mikroklima auch positive Auswirkungen auf 
das Entwässerungssystem eines Gebiets ha-
ben. Eine weitere Eingrünung des Gebiets 
ist somit wünschenswert und zulässig, aller-
dings nicht verbindlich festgesetzt.

Lediglich Flachdächer und flach geneigte 
Dächer bis 15° Neigung von Hauptgebäu-
den sind zukünftig bei Neubauten mindes-
tens extensiv zu begrünen. Die Dachbegrü-
nung hat insbesondere die Aufgabe, Regen-
wasser zu speichern, so dass es verzögert 
der Kanalisation oder den Regenwasserver-
sickerungsanlagen zufließt. Zudem wird 
durch die Begrünung die Aufheizung der 
Luft in einem bebauten Gebiet gemildert 
und so verhindert, dass dem Gebiet selbst 
bzw. der Umgebung kühle Luft zum Aus-
tausch entzogen wird. Der Versiegelung des 
Gebietes soll so möglichst entgegengewirkt 
werden.

Die Begrünung von Fassaden ist zulässig. 
Diese wirkt ausgleichend auf die negativen 
Auswirkungen starker baulicher Verdich-
tung und trägt zur Verbesserung des örtli-
chen Klimas bei.

Aus klimatischen Gründen wurden in der 
Baumliste zudem trocken- und hitzetoleran-
te Sorten aufgeführt. Es empfiehlt sich, bei 
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Pflanzungen diese Sorten zu verwenden, da 
die Wachstumsbedingungen in verdichteten 
Bereichen ohnehin häufig von Hitze und 
Trockenheit geprägt sind und eine entspre-
chende Sortenwahl auch bei einer mögli-
chen Verschärfung dieser Situation im Zuge 
des Klimawandels vorteilhaft ist.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird insgesamt die Entwicklung 
ökologisch hochwertiger Pflanzungen mit 
Mehrwert für das Ortsbild geschaffen.

Erhalt und Bindung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB i. V. m. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Ausgewachsene, große Bäume zu erhalten 
soll sicherstellen, dass ihre signifikante lo-
kalklimatische Wirkung im dicht bebauten 
Ortskern Hütschenhausens nicht verloren 
geht und fördert nebenbei die Artenvielfalt, 
insbesondere Insekten und Vögel.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 der 
rheinland-pfälzischen Landesbauordnung 
(LBauO) gestalterische Festsetzungen ge-
troffen werden.

Die Zielsetzung des Bebauungsplanes ist 
die Sicherung einer nachhaltigen städte-
baulichen Entwicklung zur Erhaltung des 
dörflichen Charakters des Plangebietes. Es 
gilt den Gebietscharakter zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund ist 
es notwendig über die Festsetzungen eines 
Bebauungsplans hinaus, gestalterische Vor-
gaben für das Plangebiet festzusetzen.

Der Eigentümer wird eingeschränkt, jedoch 
wird dem städtebaulichen Interesse der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen bzgl. der 
weiteren baulichen Entwicklung des Plan-
gebietes Rechnung getragen.

Die gestalterischen Vorgaben sind weitge-
hend aus der Bestandsbebauung abgelei-
tet. Festsetzungen wurden insbesondere zur 

Gestaltung der Dächer und Fassaden sowie 
zu den Nebengebäuden/-anlagen, Einfrie-
dungen und Werbeanlagen getroffen.

Insgesamt ist die Auswahl an verbleibenden 
Gestaltungsmöglichkeiten ausreichend, um 
den individuellen Ansprüchen zu genügen. 
Gleichzeitig wird durch die verschiedenen 
Vorgaben ein harmonisches Erscheinungs-
bild zwischen der vorhandenen Bestands-
bebauung und der neuen Bebauung sicher-
gestellt.

Dach

Das Dach eines Gebäudes hat durch seine 
gestalterische Ausprägung einen wesentli-
chen Einfluss auf das städtebauliche und 
baugestalterische Gesamterscheinungsbild 
eines Gebietes. Mit den getroffenen Vor-
schriften zur Dachform verbleiben ausrei-
chende Gestaltungsspielräume bei der Pla-
nung der Dachkonstruktionen. Gleichzeitig 
werden Auswüchse in jeglicher Richtung 
vermieden. 

Innerhalb des Plangebietes sind heute in 
erster Linie Satteldächer sowie vereinzelt 
auch (Krüppel-) Walmdächer mit entspre-
chender Dachneigung prägend. Daher ist es 
wichtig, in Zukunft die Gestaltungsmöglich-
keiten von Dächern einzuschränken und 
auch hier weiterhin auf ein einheitliches Er-
scheinungsbild zu achten. Insbesondere 
entlang der Ortsdurchfahrt soll so in Grund-
zügen der Charakter der Dachlandschaft 
vor einer Überformung geschützt werden. 

Ausnahmen gelten für die Errichtung von 
Gebäuden, die einen ökologischen Mehr-
wert bieten. So dürfen auch Flachdächer 
verwirklicht werden, solange dies zur Instal-
lation von Anlagen zur Speicherung bzw. 
der Erzeugung von Energie aus solarer 
Strahlungsenergie - oder der Verwirklichung 
einer ganzflächigen Dachbegrünung erfor-
derlich ist. Dies gewährleistet eine gewisse 
Flexibilität für zukunftsorientierte Bauherrn.

Für die Dächer werden in den bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften zudem nur be-
stimmte Farbgebungen zugelassen. Diese 
Vorschriften zielen auf einen einheitlichen 
Gesamteindruck der Bebauung des Gebiets 
ab und dienen dem Erhalt der bauhistorisch 
wertvollen Gebäudestrukturen. Die Festset-
zungen der Farbgebung ist dabei aus der 
Bestandsbebauung abgeleitet.

Auf geneigten Dächern sind Anlagen zur 
Nutzung der Solarenergie nur in der glei-
chen Neigung wie die dazugehörige Dach-
fläche zulässig.

Dachaufbauten

Dachaufbauten wie Gauben, Zwerchgiebel, 
sowie flächenhafte Dachverglasungen, 
Dachflächenfenster und Dacheinschnitte 
können die Dachlandschaft und somit das 
Ortsbild maßgeblich beeinflussen. 

Bislang kann die Dachlandschaft Hütschen-
hausen als weitgehend „intakt“ angesehen 
werden, die einen weitgehend homogenen, 
ruhigen Charakter aufweist. Nur vereinzelt 
kommen Gauben und Zwerchgiebel vor, die 
jedoch klar untergeordnet und häufig Kenn-
zeichen nachträglicher Umbaumaßnahmen 
sind. Zum Erhalt des historischen Ortsbildes  
werden daher Einschränkungen zu o.g. 
Dachgestaltungen getroffen. 

Einschränkungen hinsichtlich der frontalen 
Breite der Dachaufbauten insgesamt, der 
Anordnung und dem Maß der einzelnen 
Dachaufbauten sollen dazu beitragen eine 
überladene Wirkung von Gauben, Dachein-
schnitten etc. zu vermeiden und einen 
Steuerungsrahmen für Dachaufbauten in 
einem ortsbildverträglichen Maß zu schaf-
fen. Es wird dem Bedürfnis von Bauherren 
Raum gegeben, Dachräume auszubauen 
und entsprechend zu belichten, jedoch so, 
dass das äußere Erscheinungsbild der Dach-
landschaft nicht in seinem Charakter 
überprägt wird.

Speziell Gauben können, je nach Größe und 
Dach, eine dominierende Wirkung einneh-
men und den Eindruck eines zusätzlichen 
Vollgeschosses erwecken. Daher sollen 
Gauben durch Form und Farbe der Einde-
ckung explizit eine Einheit mit dem Dach 
bilden. 

Fassade

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes 
und für dessen Erscheinungsbild von we-
sentlicher Bedeutung. Bestimmt wird das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes da-
bei durch Material, Struktur und Farbe der 
Fassade. Um einen einheitlichen Gesamt-
eindruck der Bebauung des Plangebiets zu 
erzielen und die bauhistorisch wertvollen 
Gebäudestrukturen zu erhalten und vor 
einer Überprägung zu schützen, ist es daher 
erforderlich, bauordnungsrechtliche Vor-
schriften bezüglich der Gestaltung von Fas-
saden zu treffen.

Für die Fassaden werden in den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften bestimmte 
Materialien ausgeschlossen. Die Festset-
zung dient dabei der Wahrung eines Min-
destmaßes von Gestaltqualität der Fassa-
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den. Die Vorschrift zielt auf einen einheitli-
chen Gesamteindruck der Bebauung des 
Plangebiets ab und dient dem Erhalt der 
bauhistorisch wertvollen Gebäudestruktu-
ren.

Zudem sind charakteristische Fassadenele-
mente (z. B. Fenster, Sockel oder Türen) 
ortsbildprägender Gebäude sowie Gewän-
de, Gesimse und Ornamente zwingend zu 
erhalten.

Nebengebäude/-anlage

Die Festsetzungen bzgl. der Gestaltung von 
Nebengebäuden/-anlagen dienen der Si-
cherung eines harmonischen Gesamtein-
drucks in dem Gebiet und vermeiden eine 
dominierende Wirkung der Nebengebäude.

Die Nebengebäude/-anlagen sind demnach 
in Gestaltung, Material und Farbe dem 
Hauptgebäude anzupassen. Zudem müssen 
sie sich hinsichtlich Baumasse und Bauge-
staltung den Hauptgebäuden unterordnen. 

Einfriedungen

Als Einfriedung wird allgemein eine Anlage 
an oder auf der Grundstücksgrenze be-
zeichnet, die das Grundstück nach außen 
hin abgrenzt und gegen Einwirkungen 
schützt (z. B. Zaun, Mauer). 

Die Festsetzung bzgl. der Gestaltung der 
Einfriedungen dient der Sicherung eines 
harmonischen Gesamteindrucks in dem Ge-
biet und verhindert eine überdimensionierte 
Höhenentwicklung und eine Abschirmung 
zum öffentlichen Raum.

Ausnahmen von der Festsetzung können 
zugelassen werden.

Werbeanlage

Werbeanlagen sind ein geeignetes Mittel, 
Bürger und Besucher auf einzelne Nutzun-
gen (Dienstleistung, Gewerbe, etc.) auf-
merksam zu machen. Ein Übermaß an Wer-
bung in dem Gebiet kann jedoch dazu füh-
ren, dass das Erscheinungsbild des histo-
risch schutzwürdigen Ortskerns erheblich 
gestört wird.

Damit innerhalb des Plangebietes Werbean-
lagen und -schilder nicht zu sehr dominie-
ren und eine Überprägung mit Werbung 
unterbunden sowie ein einheitliches Er-
scheinungsbild erlangt wird, werden die 
Werbeanlagen in ihrer Größe und Lage be-
schränkt. Für das Plangebiet untypische, 
das Erscheinungsbild störende Werbeanla-
gen (z. B. Werbeanlagen mit Wechsellicht, 

Lauflicht, elektronische Laufbänder, etc.) 
sind darüber hinaus grundsätzlich unzuläs-
sig.

Sonstige Festsetzungen

Zur Sicherung eines harmonischen Gesamt-
eindrucks in dem Gebiet sind die Abstellflä-
chen für Abfall- und Wertstoffbehälter in 
nicht einsehbaren Konstruktionen unterzu-
bringen oder einzugrünen, um ein ästhe-
tisch ansprechendes Straßenbild zu schaf-
fen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Auf-
stellung des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung „Bereich Hauptstraße zwi-
schen Eck- und Hauptstuhler Straße“ einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem übermä-
ßige Gebäudevolumina eingehegt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
künftige Vorhaben hinsichtlich des Maßes 
der baulichen Nutzung, der Bauweise, der 
überbaubaren Grundstücksfläche, sowie 
der Stellung baulicher Anlagen weitgehend 
der bestehenden Gebäudetypologie ent-
sprechen. Somit wird der dörfliche Charak-
ter innerhalb des Ortskerns von Hütschen-
hausen erhalten. Durch die im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen wird ein 
Maß baulicher Nutzungen ausgeschlossen, 
die zu Störungen und damit zu Beeinträch-
tigungen führen könnten.

Die derzeit im Geltungsbereich vorhande-
nen Nutzungen sind auch zukünftig im Rah-
men des Bestandsschutzes bzw. hinsichtlich 
der Art der baulichen Nutzung nach § 34 
BauGB zulässig. Es kommt zu keiner gravie-
renden Änderung der vorhandenen Situa-
tion, da die Eigenart der näheren Umge-
bung maßstabsbildend und damit ein ver-
trägliches Nebeneinander von Nutzungen 
gewährleistet ist.

Bei Nachverdichtung der innerörtlichen Ent-
wicklungspotenziale (z. B. im rückwärtigen 
Bereich der Hofstrukturen) entsteht ein zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen, die angren-
zenden Straßen sind hierfür jedoch ausrei-
chend dimensioniert. Der ruhende Verkehr 
kann darüber hinaus vollständig auf den 
Privatgrundstücken untergebracht werden.

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die vorgesehene Pla-
nung.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. 

Mit dem Bebauungsplan der Innenentwick-
lung „Bereich Hauptstraße zwischen Eck- 
und Hauptstuhler Straße“ und seinen Fest-

setzungen wird, im Sinne des Ortsbildes von 
Hütschen hausen, die bestehende dörfliche 
Baustruktur im Geltungsbereich, unter Be-
tonung der noch vorhandenen 
ortsbildprägenden Substanz gesichert. Hier-
zu sind insbesondere Festsetzungen hin-
sichtlich des Maßes der baulichen Nutzung, 
der Bauweise, der überbaubaren Grund-
stücksflächen und der Stellung baulicher 
Anlagen, sowie örtliche Bauvorschriften ge-
troffen worden. 

Es ist dabei die Zielsetzung, den dörflich ge-
prägten Charakter des Plangebiets zu be-
wahren und weiterzuentwickeln.

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben 
zu einer Aufweitung des Zulässigkeitsrah-
mens nach § 34 BauGB geführt. Insbeson-
dere besteht demnach die Gefahr, dass in 
Baulücken bzw. auf Freiflächen Gebäude er-
richtet werden, die den dörflichen Charak-
ter der Ortsgemeinde maßgeblich stören 
könnten. 

Es ist daher erforderlich, einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung aufzustellen, um 
eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung und eine sozialgerechte Bodennutzung 
für die Zukunft sicherzustellen.

Mit dem Bebauungsplan wird somit das an-
gestrebte Ortsbild gesichert und der Zielset-
zung bzgl. der weiteren baulichen Entwick-
lung des Plangebiets entsprochen. Die ge-
stalterischen Vorgaben unterstützen dies.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein 
bereits überwiegend bebautes und er-
schlossenes Gebiet innerhalb der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen.

Durch die bestehenden Nutzungen im Plan-
gebiet selbst sowie in der unmittelbaren 
Umgebung (innerörtliche Lage) mit den ent-
sprechenden Überbauungen und Versiege-
lungen, Bewegungsunruhen sowie Lärm-
emissionen und den daraus resultierenden 
Störungen weist der Geltungsbereich be-
reits eine Vorbelastung auf.

Es sind keine Schäden nach § 19 BNatSchG 
i. V. mit dem Umweltschadensgesetz für die 
demnach relevanten Arten und deren Habi-
tate zu erwarten, da den Flächen innerhalb 

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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des Geltungsbereiches keine essenzielle Be-
deutung als Lebensraum i. S. d. § 19 Abs. 3 
Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, 
entsprechende Arten innerhalb des Plange-
bietes nicht vorkommen oder im Falle der 
potenziell vorkommenden Arten eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes 
nicht prognostiziert werden kann.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange bei Beach-
tung der artenschutzrechtlich begründeten 
Maßnahmen durch die Planung nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Negative Auswirkungen auf den Verkehr 
sind durch die Planung nicht zu befürchten. 
Bei Nachverdichtung der potenziellen Ent-
wicklungsflächen (z.B. auf der ehemaligen 
Hauptstr. Hs.-Nr. 91, rückwärtiger Scheu-
nenbereich) entsteht zwar ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen. Der Anschluss an das 
örtliche und überörtliche Straßennetz be-
steht hier jedoch bereits. Das zusätzlich ent-
stehende Verkehrsaufkommen kann somit 
aufgenommen werden, die Erschließungs-
straßen sind ausreichend dimensioniert.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die Planung ebenfalls nicht be-
einträchtigt. Das Plangebiet ist bereits voll-
ständig an das örtliche System der Ver- und 
Entsorgung angeschlossen. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Wesentlich negative Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes können weitge-
hend ausgeschlossen werden. Das Gebiet 
ist schon heute bereits überwiegend bebaut 
und überwiegend erschlossen (entspre-
chend hoher Versiegelungsgrad).

Zwar lassen die Baufenster innerhalb des 
Plangebietes auch vereinzelt größere Neu-
versiegelungen zu, aufgrund der bereits be-
stehenden Bebauung ist jedoch in erster Li-
nie mit geringfügigen Erweiterungen der 
Bestandsgebäude zu rechnen und nur mit 
punktuellen Ergänzungen durch Neubau-
ten.

Flachdächer und flach geneigte Dächer sind 
zu begrünen, Gebäude sind „PV-ready“ zu 
errichten. Insgesamt wird damit ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet. Zur weiteren 
Eingrünung des Plangebietes und damit zur 
Verbesserung der klimatischen Verhältnisse 
tragen weiterhin die getroffenen grünord-
nerischen Festsetzungen (u. a. Eingrünung 
Stellplätze, Bepflanzung nicht anderweitig 
beanspruchter Flächen) bei.

Abgesehen von potenziell eintretenden ge-
ringfügigen mikroklimatischen Veränderun-
gen, können erhebliche negative Auswir-
kungen daher insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden, Starkregen

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um- 
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß- 
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah- 
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begründung 
und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden.

Die Verwirklichung des örtlichen Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzept der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen kann pri-
mär im Rahmen von Straßenausbaumaß-
nahmen Rechnung getragen werden, die 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans 
sind.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Die Belange der Forst- und Landwirtschaft 
werden durch den Bebauungsplan nicht 
tangiert.

Auswirkungen auf  
private Belange

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
die Ortsgemeinde Hütschen hausen von 
einem typischen Dorf mit Bauernhöfen und 
Bauerngärten zu einem dörflich geprägten 
Wohnstandort mit weiteren gewerblichen 
Nutzungen, Dienst leistungen und Ver-
sorgungs an ge bote entwickelt. Noch heute 
finden sich hier zahlreiche ehemalige 
Bauern häuser (südwest deutsche Ein-
häuser), die das Erscheinungsbild des Ortes 
wesentlich prägen. Diese historisch wertvol-
len Strukturen sind insbesondere im 
Ortskern zu erkennen.

In den letzten Jahre kam es in der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen wiederholt 
zu Beurteilungsschwierigkeiten bei der Zu-
lässigkeitsprüfung von Bauvorhaben gem. 
§  34 BauGB. Besonders im Ortskern von 
Hütschenhausen besteht das Risiko, dass 
neu errichtete Gebäude durch unangepass-
te Höhen oder die Anordnung von Baukö-
pern - sei es bei der Verdichtung bestehen-
der Lücken oder der Neugestaltung von 
Grundstücken - den traditionellen Charak-
ter des Ortes beeinträchtigen könnten. Mit-
hilfe des Bebauungsplans soll die Zerstö-
rung der vorhandenen städtebaulichen 
Quartiersstruktur und des dörflichen Cha-
rakters vermieden werden. Örtliche 
Bauvorschriften in moderatem Umfang sol-
len dazu beitragen den ortsbildprägenden 
Charakter zu wahren.

Daher ist es erforderlich, einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung aufzustellen, um 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
für die Zukunft sicherzustellen und darauf 
zu achten, dass auch zusätzliche Bebauung 
im Ortskern mit dem vorhandenen Bestand 
verträglich bleibt.

Die Ortsgemeinde möchte eine behutsame 
Nachverdichtung des Ortskernes sicherstel-
len, die einen Mehrwert für das Ortsbild 
aufweist und dass sich das Maß der bauli-
chen Nutzung, sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen harmonisch in die dörfliche 
Struktur einfügen.

Mit den getroffenen Vorschriften wird zwar 
in die Baufreiheit des Privaten eingegriffen 
und der Eigentümer eingeschränkt. Gleich-
zeitig wird jedoch dem städtebaulichen In-
teresse der Ortsgemeinde Hütschen hausen 
an einer attraktiven, geordneten, ortskern-
verträglichen und nachhaltigen Ortsent-
wicklung entsprochen. Die Erreichung des 
öffentlichen Zwecks, eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung zur Erhaltung des 
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dörflichen Charakters der Ortsgemeinde zu 
sichern, erfolgt unter größtmöglicher Scho-
nung des Privateigentums. Die bauliche 
Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke wird 
kaum eingeschränkt. Dem Bauherrn werden 
zwar Vorgaben gemacht, die ihn auch in 
seinen Gestaltungswünschen einengen 
können, die aber dennoch Gestaltungs-
spielraum ermöglichen und keine übermä-
ßige zusätzliche Kostenbelastung verursa-
chen. Die Festsetzungen sind dabei weitge-
hend aus der bestehenden Bebauung abge-
leitet. Auswüchse in jeglicher Richtung wer-
den somit vermieden. Auch die innerhalb 
des Plangebietes bestehenden Nutzungen 
bleiben in Zukunft zulässig. Zudem werden 
den Eigentümern, wo möglich, Erweite-
rungs-/ Nachverdichtungsmöglichkeiten in 
der überbaubaren Fläche eingeräumt (u. a. 
auf der Südseite der Hauptstraße).

Es sind somit gegenüber einer Beurteilung 
nach § 34 BauGB zwar minimale Auswir-
kungen auf private Eigentümer zu erwarten, 
jedoch wird dem städtebaulichen Interesse 
der Ortsgemeinde Hütschen hausen Rech-
nung getragen. Dem bisherigen Maß der 
baulichen Nutzung des Plangebiets und der 
näheren Umgebung wird entsprochen. Zu-
dem wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen, um die teils ortsbildprägenden 
Gebäudestrukturen zu schützen. 

Der Großteil der bereits bestehenden Ge-
bäude innerhalb des Plangebietes bleibt 
nach den Festsetzungen auch weiterhin zu-
lässig. Die bisher rechtmäßig entstandenen 
Bauten, die nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes unzulässig wären, genießen 
in Zukunft Bestandsschutz (hierbei handelt 
es sich insbesondere um größere 
Nebenanlagen, Schuppen etc. in wenigen 
Teilbereichen). Sollten diese Gebäude ir-
gendwann erneuert oder erweitert werden, 
gilt aus stadtentwicklungsplanerischer Sicht 
im Regelfall der neu definierte Rahmen. Nur 
so kann langfristig die mit diesem Plan be-
absichtigte städtebauliche Entwicklung her-
beigeführt werden.

Negative Auswirkungen auf die angrenzen-
de Nachbarschaft sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Der aufzustellende Bebauungsplan bringt 
die Interessen der Eigentümer an einer zu-
kunftsorientierten Bebauung in Abwägung 
mit dem städtebaulichen Interesse der 
Ortsgemeinde Hütschen hausen an einer ge-
ordneten und nachhaltigen Entwicklung  
des Plangebietes.

Gegenüber einer Genehmigung nach § 34 
BauGB wird der Private zukünftig in seinem 
Handlungsspielraum eingeschränkt. Eine 
Beurteilung des Vorhabens nach § 34 
BauGB hätte teilweise eine stärkere Ausnut-
zung der Grundstücke zugelassen. Die Ziel-
setzung der Ortsgemeinde Hütschen hausen 
ist es jedoch, im Sinne des Hütschen-
hausener Ortsbildes, eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung zur Erhaltung des 
dörflichen Charakters bei moderater Nach-
verdichtung des Ortes zu sichern. Es gilt 
eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung für die Zukunft sicherzustellen.

Aus diesem Grund wird bezüglich der wei-
teren baulichen Entwicklung in Zukunft len-
kend eingegriffen. Dies ist nur möglich, 
wenn die Grenzen des „Einfügens“ nach 
§  34 BauGB im Geltungsbereich durch 
einen Bebauungsplan bedeutend feiner ge-
steuert und definiert werden. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Bereich Hauptstraße zwischen 
Eck- und Hauptstuhler Straße“ ist somit er-
forderlich.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
sind weitgehend aus der bereits bestehen-
den Bebauung abgeleitet, sodass der Ein-
zelne somit nicht unverhältnismäßig einge-
schränkt wird. 

Insgesamt wird dem städtebaulichen Inter-
esse der Ortsgemeinde Hütschen hausen 
eine höhere Gewichtung zugeteilt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung 

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für eine ortskernverträgli-
che Nachverdichtung im Plangebiet

• Orientierung der Gebäude (Errichtung, 
grundlegende Änderung, Erneuerung, 
Erweiterung) bei ihrer äußeren Gestal-
tung (Form, Farbe, Werbeanlagen, etc.) 
an der Eigenart des Plangebietes sowie 
Vorgabe des Rahmens des Einfügens

• Erhalt des dörflichen Charakters von 
Hütschen hausen

• Auch Neubauten sollen sich in die Sied-
lungsstruktur einfügen

• Verhinderung einer überdimensionier-
ten Höhenentwicklung und Verdichtung 
bei Neubauten

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf ge-
sunde Wohnverhältnisse

• Bei Beachtung der artenschutzrechtlich 
begründeten Maßnahmen keine negati-
ven Auswirkungen auf umweltschüt-
zende Belange

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

Argumente gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung

Ein mögliches Argument, welches gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes der In-
nenentwicklung „Bereich Hauptstraße zwi-
schen Eck- und Hauptstuhler Straße“ her-
vorgebracht werden könnte, ist die Forde-
rung nach dem Gleichheitsgrundsatz, da bis 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes eine 
Nachverdichtung nach § 34 BauGB teilwei-
se möglich war.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Sinne 
des Ortsbildes von Hütschen hausen, eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur 
Erhaltung des dörflichen Charakters der 
Ortsgemeinde zu sichern. Es gilt, den dörfli-
chen Gebietscharakter zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. Somit wird eine positi-
ve planerische Gestaltungsvorstellung ver-
folgt. 

Um eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung und eine sozialgerechte Boden-
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nutzung für die Zukunft sicherzustellen, ist 
es daher erforderlich, einen Bebauungsplan 
der Innenentwicklung aufzustellen.

Aufgrund der Entwicklungen der vergange-
nen Jahre wird daher bezüglich der weite-
ren baulichen Entwicklung in Zukunft len-
kend eingegriffen. Dadurch wird der dörfli-
che Charakter im Plangebiet erhalten und 
weiterentwickelt. Einer zunehmenden Hete-
rogenisierung wird entgegengewirkt.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes der Innenentwick-
lung „Bereich Hauptstraße zwischen Eck- 
und Hauptstuhler Straße“ wurden die zu 
beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
Ortsgemeinde Hütschen hausen zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


